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FRAU DANIEL KAUFT
Pelze aller Art, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Figuren, 

Schallplatten, Eisenbahnen, Leder- und Krokotaschen,
Silberbesteck, Bleikristall, Zinn, Modeschmuck, Möbel,

Kleider, Alt- u. Bruchgold, Zahngold, Goldschmuck, Gardi-
nen, Uhren, Münzen, Bernstein, Perlen, Bilder, Gobelin, Mes-
sing, Teppiche, Orden, Fernglas, Puppen, Perücken, Krüge.

Komplette Nachlässe sowie Haushaltsaufl ösungen.
Kostenlose Besichtigung sowie Wertschätzung.

100 Prozent seriöse und diskrete Barabwicklung vor Ort.
Täglich Montag-Sonntag von 8-21 Uhr.

Telefon 06196 - 40 26 889

Stargast:
Klavier:
Leitung:
Moderation:

Jubiläumskonzert 
am 24. Mai 2025 um 18:00 Uhr 

im Sportheim Erzhausen 
(Heinrichstraße 40, 64390 Erzhausen) 

Feiern Sie 150 Jahre Chorgeschichte mit uns 
unter dem Motto „Tradition trifft Emotion“

Klassische Meisterwerke, Schlager 
und moderne Kompositionen 
15,- € (Spenden willkommen) 
Reisebüro Tomaschautzki,
Ludwig Tabakwaren und
Sportheim Gaststätte Sedat

Sopranistin Stefanie Golisch
Johannes Olschina
Wolfgang Demmel
Klaus Grimm
Barbara Schwinn

Programm:

Eintritt:
Vorverkauf:

www.immobilien-berninger.de
Tulpenweg 10 · 64291 Darmstadt
Telefon +49 (0) 61 51 78 73 030
info@immobilien-berninger.de

Verkauf &
Vermietung
Wir sind gerne Ihr
verlässlicher Partner!

ASB Wohnen und Pfl ege GmbH   |   ASB Gesellschaft für soziale Einrichtungen Hessen mbH

ASB_11-2022_ErzhAnz_ArhPost_2sp/91x60

Arbeiter-Samariter-Bund

Mariann Würtenberger berät Sie gern telefo-
nisch unter 06150 1703-220 
oder per E-Mail: 
mariann.wuertenberger@asb-gse-hessen.de
www.asb-wohnen-pfl ege.de

Freie Plätze 
   in unserer Tagespfl ege und in der 
   Senioren-WG für Demenzkranke

Die ASB Gesellschaft für soziale Einrichtungen Hessen mbH
bietet am Standort Erzhausen zwei Schnuppertage in der Tages-
pflege und der Wohngemeinschaft.

Tanz, Tradition und tolle Stimmung
Ein unvergesslicher „Tanz in den Mai“ in der Heegberghalle

Erzhausen (akbja). Was für 
ein Abend! Über 600 Gäste 
folgten der Einladung der 
Kerbborsch 2025 und der Alt-
kerbborsch zum traditionel-
len „Tanz in den Mai“ – und 
wurden nicht enttäuscht. Die 
Heegberghalle war bis auf 
den letzten Platz gefüllt, die 
Stimmung ausgelassen und 
das Programm so vielfältig wie 
unterhaltsam.

Bereits vor dem offiziellen 
Einlass um 18 Uhr warteten 
zahlreiche Gäste voller Vor-
freude auf den Start des Fes-
tes. Gegen 19:30 Uhr betraten 
die Lokalhelden „rediostix“ 
aus Erzhausen die Bühne und 
sorgten von der ersten Minute 
an für beste Laune. Frontmann 
Roman Flath, selbst ein ehe-
maliger Kerbborsch, verband 
musikalisches Können mit 
lokaler Verbundenheit. Mit 
einer kraftvollen Mischung 
aus Rock, Pop, Deutschrock 
und Partykrachern heizten 
sie der Menge kräftig ein. Ein 
besonderes Highlight war der 
Saxophonspieler, der als Gast 
mitspielte und beim Publikum 
hervorragend ankam. Band 
und Gäste feierten gemein-

sam – das letzte Lied erklang 
um 2 Uhr nachts, aber getanzt 
wurde noch weit darüber hin-
aus. Pünktlich um Mitternacht 
wurde es feierlich: Der 1. Vor-
sitzende Dominik Gebauer 
eröffnete mit einer kurzen 
Ansprache den offiziellen 
Teil des Abends. Danach mar-
schierten die Kerbborsch un-
ter tosendem Applaus in die 
Halle ein – ein bewegender 
Moment für viele, der bereits 
auf das Highlight des Abends 
einstimmte. Im Anschluss 
übernahm der Kerbvaddder 
des vergangenen Jahrgangs, 
Luca Basel, das Wort und 
stellte zunächst den neuen 
Fahnenschwenker Anton Beck 
vor. Dieser überzeugte das Pu-
blikum mit seinem beeindru-
ckenden Können und wurde 
mit großem Beifall belohnt. 
Sechs anwesende ehemalige 
Fahnenschwenker zeigten ihre 
Anerkennung, als Anton Beck 
zum wiederholten Male mit 
lauten „Fahne, Fahne“-Rufen 
auf die Fläche gerufen wurde. 
Danach folgte die mit Span-
nung erwartete Vorstellung 
des neuen Kerbvadders Björn 
Becker. Er ist der erfahrenste 

unter den aktiven Kerbborsch 
und übernahm anschließend 
selbst die Präsentation seines 
Jahrgangs. Unter den neuen 
Kerbborsch fanden sich so-
wohl bekannte Gesichter aus 
dem Vorjahr als auch viele 
Neuzugänge – darunter Söhne 
und Brüder ehemaliger Kerb-
borsch, die die Tradition stolz 
fortführen. Die Vorstellung 
ließ bereits durchblicken, dass 
Björn Becker auch die richtige 
Wahl für die Kerbrede auf der 
Leiter am Baum im September 
ist. Die Verpflegung ließ eben-
falls keine Wünsche offen: 
Spezialitäten vom Grill wie die 
beliebte Chili-Cheese-Wurst 
und das vegane Chili sin Carne 
kamen bei den Gästen beson-
ders gut an. Frisch gezapftes 
Bier vom Fass und kreative 
Cocktails sorgten zudem für 
beste kulinarische Begleitung 
des Abends. Doch abseits der 
festlich-bunten Feierlichkeiten 
erreichte uns am Morgen des
1. Mai eine unschöne Nach-
richt: In der Nähe der Grill-
hütte kam es in der Nacht 
zuvor zu mehreren Fällen von 
Vandalismus. Die Kerbborsch 
Erzhausen 2025 und die Alt-

kerbborsch Erzhausen e.V. 
distanzieren sich entschieden 
von diesen Vorfällen. Wir 
legen großen Wert auf ein 
respektvolles Miteinander im 
Ort und verurteilen derartige 
Sachbeschädigungen ent-
schieden. Unser Dank gilt den 
vielen engagierten Menschen 
in Erzhausen, die sich Tag für 
Tag für ein lebendiges und 
faires Miteinander einsetzen.

Trotz dieses bedauerlichen 
Vorfalls blicken wir mit gro-
ßer Freude auf den Abend 
zurück und danken allen, 
die dazu beigetragen haben, 
dass dieser „Tanz in den Mai“ 
zu einem unvergesslichen Er-
lebnis wurde. Die Kerbborsch 
2025 und die Altkerbborsch 
Erzhausen e.V. bedanken sich 
herzlich bei allen Besucherin-
nen und Besuchern, die diesen 
Abend so besonders gemacht 
haben. Ein großer Dank gilt 
auch allen Helferinnen und 
Helfern im Hintergrund, die 
mit viel Engagement zum 
Gelingen beigetragen haben.

Dieser „Tanz in den Mai“ 
hat erneut gezeigt: Die Kerb
lebt – und wie!

(Foto: rediostix)

Vergiss-Mein-Nicht e.V. sagt Danke –
aber auch ein Appell an den Respekt

Erzhausen (mb). Am Sams-
tag, den 26. April, fand eine 
unserer mittlerweile, regel-
mäßig durchgeführten Sam-
melaktionen für die Ukraine 
statt – dieses Mal wieder vor 
der Grillhütte in Erzhausen. 
Der gemeinnützige Verein 
Vergiss-Mein-Nicht e.V. sagt 
von Herzen Danke an alle, die 
uns unterstützen und mit ih-
ren Spenden dazu beitragen, 
das Leid der Menschen in der 
Ukraine etwas zu lindern.

Gesammelt wurden wie 
immer dringend benötigte 
Hilfsgüter: Kleidung, haltba-
re Lebensmittel (Konserven-
dosen), Hygieneartikel und 
insbesondere Medikamente 
u.v.m..

Viele Menschen in Ivanychi 
und Umgebung sind auf diese 
Hilfe angewiesen und nehmen 
sie mit großer Dankbarkeit 
an – nicht, weil sie wählerisch 
wären, sondern weil ihnen oft 
das Nötigste fehlt.

Doch trotz all der Hilfsbe-
reitschaft, die wir erfahren 
durften, gab es auch einen 
Punkt, der uns traurig und 
nachdenklich gemacht hat: 
Wir mussten feststellen, dass 
erneut viele Medikamente 
abgegeben wurden, die nicht 
nur abgelaufen, sondern teils 
seit Jahren verfallen waren. 
Ebenfalls Lebensmittelspen-
den die seit einigen Jahren 
abgelaufen waren und auch 
Kleidungsstücke, die stark 
beschädigt oder völlig un-

brauchbar waren, fanden sich 
unter den Spenden – Dinge, 
die eher auf den Müll als in 
einen Hilfstransport gehören.

Am Ende der Sammlung 
stand leider ein ganzer Roll-
wagen voll mit aussortierten, 
nicht verwendbaren Spen-
den – schlichtweg Müll.

Was uns zusätzlich bestürzt 
hat, sind die Reaktionen man-
cher Spender, wenn wir auf 
solche Zustände hinweisen. 
Aussagen wie „Die sollen doch 
froh sein, wenn sie überhaupt 
was bekommen“ zeigen ein 
Bild, das mit echter Solidarität 
und Respekt wenig zu tun hat.

Hilfe bedeutet nicht, das 
abzugeben, was man selbst 
nicht mehr will – sondern das 

zu geben, was man selbst 
auch noch annehmen würde.
Die Menschen in der Ukraine 
brauchen keine Almosen – 
sie brauchen Unterstützung, 
Würde und Mitmenschlich-
keit.

Wir möchten daher noch 
einmal ausdrücklich Danke 
sagen an all jene, die mit Be-
dacht und Herz spenden. Und 
gleichzeitig appellieren wir an 
alle: Bitte prüft eure Spenden 
auf Verwendbarkeit, auf Halt-
barkeit und auf Zustand. Nur 
dann können wir gemeinsam 
helfen – sinnvoll, respektvoll 
und wirkungsvoll.

Markus Boulanger 
Vorsitzender

Vergiss-Mein-Nicht e.V.

Jahreshauptversammlung 
Karneval-Club Erzhausen
Erzhausen (fc/nb). Liebe Mit-

glieder, der Karneval-Club 
Erzhausen – Abteilung der 
SVE – lädt alle Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung 
(inklusive Orientierungsge-
spräch #1) am Mittwoch, den 
28.05.2025, um 20 Uhr in den 
kleinen Saal des Sportheims, 

Heinrichstraße 40b ein. Um 
pünktliches Erscheinen wird 
gebeten. Anträge zur Tages-
ordnung müssen eine Woche 
vorher schriftlich oder per 
E-Mail beim Vorstand einge-
gangen sein.

Felix Christ & Nicole Bingnet
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Apotheken-
NOTDIENSTFINDER
22 8 33
Auskunft über alle Apotheken in der Nähe,
ob per Website, Anruf oder SMS

Sie sind krank und Ihre 
Praxis hat zu?

116 117
DIE NUMMER, DIE 

HILFT! BUNDESWEIT.
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst der KBV

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer für
Wochenenden und Feiertage

116 117
Gelände des Klinikums DA,
Grafenstraße 9, mit Eingang 
über Bismarckstraße

Zahnärztlicher
Notdienst
Zu erfragen: Brand- und
Katastrophenschutz OF –
Notdienst d. Westkreises OF
Tel.: 0 18 05 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation:
Tel.: 0 61 50 18 99 18

Psychiatrischer
Notdienst
für den Landkreis DA-DI,
Tel.: 0 61 51 1 59 49 00
erreichbar Freitag, Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen 
von 18 bis 23 Uhr

NOTDIENSTE

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Gemeinde ErzhausenKath. Kirchengemeinde Heilige Familie

Pfarrbüro: Albertus-Magnus-Platz 2, (Eingang Bahnstraße 60), 
63225 Langen
Tel.: 06103 23542, E-Mail: pfarrei.langen@bistum-mainz.de
Kontaktstelle Egelsbach: Mainstr. 15, 63329 Egelsbach
Tel.: 06103 470380
www.bistummainz.de/region-mainlinie/pfarrei/langen
TvA = Thomas von Aquin Langen; A.M. = Albertus Magnus Langen
Do: 15 Uhr St. Josef Euch-Feier, anschl. „Kaffee & Tee“; 19 Uhr A.M. Öku-
men. Gottesdienst zum Kriegsende; Sa: 17.30 Uhr St. Josef Hoffnungsgebet
Sonntag, 11. Mai – 4. Sonntag der Osterzeit
9 Uhr Maria Königin Euch-Feier; 10.30 Uhr TvA Dankgottesdienst der Erst-
kommunionkinder; Mi: Maria Königin – 17.45 Uhr Maiandacht, 18.30 Uhr 
Euch-Feier

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 06150 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Sa: 10 Uhr Royal Rangers ab Starteralter (ab 6 Jahren) im Pfarrhof
Sonntag, 11. Mai 2025
10.30 Uhr Gottesdienst; Mi: 16 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum, 
Kiefernweg 30

Evangelische Landeskirchliche
Gemeinschaft Weiterstadt
Aktuelle Infos unter https://elkg.de
Tel.: 06151 6677896 oder E-Mail: kontakt@elkg.de
Sonntag, 11. Mai 2025
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen
Hier: Bebauungsplan „Sportgelände“ – 2. Änderung
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß

§ 2 Abs. 1 BauGB sowie Bekanntmachung der
Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sit-
zung am 24.03.2025 den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Sportgelände“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ge-
fasst und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Be-lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sport-
gelände“ umfasst die im Ursprungsplan festgesetzte überbaubare 
Grundstücksfläche auf dem Flurstück 185/5 (Flur 11, Gemarkung 
Erzhausen).
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
wird durch die zeichnerische Darstellung bestimmt.

Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes
Für das Plangebiet gilt der seit 1996 rechtskräftige Bebauungsplan 
„Sportgelände“. Mit dem Bebauungsplan wurden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines öffentlichen 
Sportgeländes mit Rasensportflächen, einer Tennisanlage, Sporthal-
len und weiteren Anlagen geschaffen.
Für die Tennisanlage wurde neben den Tennisplätzen und -anla-
gen auch ein Clubhaus vorgesehen. Dort befindet sich seit der Neu-
Eröffnung 2020 neben den Clubräumlichkeiten auch eine Vereins-
gastronomie des ansässigen Tennisvereins. Diese ist derzeit nur für 
Vereinsmitglieder und „Tennis-Gäste“ nutzbar.
Die bestehende Vereinsgastronomie hat sich mittlerweile auch bei 
„Nicht-Vereinsmitgliedern“ etabliert. Sie verzeichnet ganzjährig fes-
te Buchungen und wird auch für außergastronomische Aktivitäten, 
wie Skat-Runden und Seniorentreffs genutzt. Darüber hinaus zieht 
die Vereinsgastronomie auch Erholungssuchende (Spaziergänger, 
Radfahrer, etc.) an.
Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ ist es, 
die bestehende Vereinsgastronomie für die Öffentlichkeit und somit 
offiziell auch für „Nicht-Vereinsmitglieder“ zugänglich zu machen. 
Die bestehende Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche „Sport-
flächen einschl. Tennisanlagen“ steht dieser Nutzung derzeit entge-
gen. Um eine öffentlich genutzte Gastronomie planungsrechtlich zu 
sichern, soll eine Fläche mit besonderem Nutzungszweck „Schank- 
und Speisewirtschaft“ festgesetzt werden.
Die übrigen Bestandteile des Bebauungsplanes „Sportgelände“ 
bleiben unverändert.

Durchführung im beschleunigten Verfahren nach §13 BauGB
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB durchgeführt, da die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass von der Durchführung einer Um-
weltprüfung sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind ab-
gesehen wird (§ 13 Abs. 3 BauGB).
Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäi-
schen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
sind durch die vorliegende Planung nicht zu befürchten (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB).

Veröffentlichung des Entwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportgelände“ 
mit Begründung wird in der Zeit von Donnerstag, den 08.05.2025, 
bis einschließlich Freitag, den 06.06.2025, auf der Internetseite der 
Gemeinde Erzhausen unter folgendem Link www.erzhausen.de/
wohnen-infra-struktur/infrastruktur/bauleitplanung/ veröffentlicht.
Die Unterlagen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportge-
lände“ liegen auch im Rathaus der Gemeinde Erzhausen, Roden-
seestraße 3 in 64390 Erzhausen, im Flur des Bauamtes im 1. Stock, 
während der allgemeinen Dienststunden:

Montag von 07:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr,
Dienstag von 08:30 bis 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag und Freitag von 07:00 bis 11:30 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.

Während dieser Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu 
den Zielen und Zwecken der Planung und zum Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans beim Gemeindevorstand der Gemeinde 
Erzhausen schriftlich (bevorzugt per E-Mail technische.verwaltung@
erzhausen.de) abgegeben oder mündlich zu Protokoll gebracht 
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Veröffentli-
chungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksich-
tigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Im Rahmen der Abgabe einer Stellungnahme werden personenbe-
zogene Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, die 
allein zur Information über das durchgeführte Verfahren dienen, 
verarbeitet. Mit dieser Verarbeitung erklären Sie sich mit Abgabe 
der Stellungnahme einverstanden. Das Büro Planungsgruppe Darm-
stadt, Alicenstraße 23, 64293 Darmstadt ist mit der Auswertung 
der Stellungnahmen beauftragt. Sie willigen ein, dass die Gemeinde 
Erzhausen und das o.g. Büro Ihnen postalisch oder per E-Mail In-
formationen zum durchgeführten Verfahren zukommen lässt. Sie 
sind gemäß § 15 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) jederzeit 
berechtigt, gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem o.g. Bü ro 
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie 
jederzeit gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem o.g. Büro 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezo-
gener Daten Verlangen.

Erzhausen, 08.05.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen 
Hier: Bebauungsplan „Sportgelände“ – 2. Änderung 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB sowie Bekanntma-
chung der Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung am 24.03.2025 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
gefasst und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ umfasst die im Ur-
sprungsplan festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche auf dem Flurstück 185/5 (Flur 11, Ge-
markung Erzhausen). 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird durch die zeichnerische 
Darstellung bestimmt. 

 
Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportgelände“ (ohne Maßstab) 

Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Für das Plangebiet gilt der seit 1996 rechtskräftige Bebauungsplan „Sportgelände“. Mit dem Bebau-
ungsplan wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines öffentlichen 
Sportgeländes mit Rasensportflächen, einer Tennisanlage, Sporthallen und weiteren Anlagen ge-
schaffen.  

Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sportgelände“ (ohne Maßstab).

Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen
Hier: Bebauungsplan „Sportgelände“ – 2. Änderung
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß

§ 2 Abs. 1 BauGB sowie Bekanntmachung der
Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sit-
zung am 24.03.2025 den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Sportgelände“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ge-
fasst und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Be-lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sport-
gelände“ umfasst die im Ursprungsplan festgesetzte überbaubare 
Grundstücksfläche auf dem Flurstück 185/5 (Flur 11, Gemarkung 
Erzhausen).
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
wird durch die zeichnerische Darstellung bestimmt.

Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes
Für das Plangebiet gilt der seit 1996 rechtskräftige Bebauungsplan 
„Sportgelände“. Mit dem Bebauungsplan wurden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines öffentlichen 
Sportgeländes mit Rasensportflächen, einer Tennisanlage, Sporthal-
len und weiteren Anlagen geschaffen.
Für die Tennisanlage wurde neben den Tennisplätzen und -anla-
gen auch ein Clubhaus vorgesehen. Dort befindet sich seit der Neu-
Eröffnung 2020 neben den Clubräumlichkeiten auch eine Vereins-
gastronomie des ansässigen Tennisvereins. Diese ist derzeit nur für 
Vereinsmitglieder und „Tennis-Gäste“ nutzbar.
Die bestehende Vereinsgastronomie hat sich mittlerweile auch bei 
„Nicht-Vereinsmitgliedern“ etabliert. Sie verzeichnet ganzjährig fes-
te Buchungen und wird auch für außergastronomische Aktivitäten, 
wie Skat-Runden und Seniorentreffs genutzt. Darüber hinaus zieht 
die Vereinsgastronomie auch Erholungssuchende (Spaziergänger, 
Radfahrer, etc.) an.
Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ ist es, 
die bestehende Vereinsgastronomie für die Öffentlichkeit und somit 
offiziell auch für „Nicht-Vereinsmitglieder“ zugänglich zu machen. 
Die bestehende Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche „Sport-
flächen einschl. Tennisanlagen“ steht dieser Nutzung derzeit entge-
gen. Um eine öffentlich genutzte Gastronomie planungsrechtlich zu 
sichern, soll eine Fläche mit besonderem Nutzungszweck „Schank- 
und Speisewirtschaft“ festgesetzt werden.
Die übrigen Bestandteile des Bebauungsplanes „Sportgelände“ 
bleiben unverändert.

Durchführung im beschleunigten Verfahren nach §13 BauGB
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB durchgeführt, da die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass von der Durchführung einer Um-
weltprüfung sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind ab-
gesehen wird (§ 13 Abs. 3 BauGB).
Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäi-
schen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
sind durch die vorliegende Planung nicht zu befürchten (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB).

Veröffentlichung des Entwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportgelände“ 
mit Begründung wird in der Zeit von Donnerstag, den 08.05.2025, 
bis einschließlich Freitag, den 06.06.2025, auf der Internetseite der 
Gemeinde Erzhausen unter folgendem Link www.erzhausen.de/
wohnen-infra-struktur/infrastruktur/bauleitplanung/ veröffentlicht.
Die Unterlagen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportge-
lände“ liegen auch im Rathaus der Gemeinde Erzhausen, Roden-
seestraße 3 in 64390 Erzhausen, im Flur des Bauamtes im 1. Stock, 
während der allgemeinen Dienststunden:

Montag von 07:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr,
Dienstag von 08:30 bis 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag und Freitag von 07:00 bis 11:30 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.

Während dieser Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu 
den Zielen und Zwecken der Planung und zum Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans beim Gemeindevorstand der Gemeinde 
Erzhausen schriftlich (bevorzugt per E-Mail technische.verwaltung@
erzhausen.de) abgegeben oder mündlich zu Protokoll gebracht 
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Veröffentli-
chungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksich-
tigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Im Rahmen der Abgabe einer Stellungnahme werden personenbe-
zogene Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, die 
allein zur Information über das durchgeführte Verfahren dienen, 
verarbeitet. Mit dieser Verarbeitung erklären Sie sich mit Abgabe 
der Stellungnahme einverstanden. Das Büro Planungsgruppe Darm-
stadt, Alicenstraße 23, 64293 Darmstadt ist mit der Auswertung 
der Stellungnahmen beauftragt. Sie willigen ein, dass die Gemeinde 
Erzhausen und das o.g. Büro Ihnen postalisch oder per E-Mail In-
formationen zum durchgeführten Verfahren zukommen lässt. Sie 
sind gemäß § 15 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) jederzeit 
berechtigt, gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem o.g. Bü ro 
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie 
jederzeit gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem o.g. Büro 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezo-
gener Daten Verlangen.

Erzhausen, 08.05.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen 
Hier: Bebauungsplan „Sportgelände“ – 2. Änderung 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB sowie Bekanntma-
chung der Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung am 24.03.2025 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
gefasst und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans „Sportgelände“ umfasst die im Ur-
sprungsplan festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche auf dem Flurstück 185/5 (Flur 11, Ge-
markung Erzhausen). 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird durch die zeichnerische 
Darstellung bestimmt. 

 
Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sportgelände“ (ohne Maßstab) 

Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Für das Plangebiet gilt der seit 1996 rechtskräftige Bebauungsplan „Sportgelände“. Mit dem Bebau-
ungsplan wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines öffentlichen 
Sportgeländes mit Rasensportflächen, einer Tennisanlage, Sporthallen und weiteren Anlagen ge-
schaffen.  

Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sportgelände“ (ohne Maßstab).

Einladung zur 44. Sitzung (optional) des Bau-,
Verkehrs und Umweltausschusses am Montag, den 

12.05.2025, um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des
Bürgerhauses Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

2. Radverkehrsplanung K167
Drucksache VII/280

3. Anfrage Änderung B-Plan „Im Weidenbusch II, 2. Änderung“
mit Kostenübernahme
Drucksache VII/275

4. Anfrage Hundepark Flur 10, Flurstücke 222,223,224 Lage:
Am Möckelsee
Drucksache VII/276

5. Bebauungsplan „Vier Morgen“ hier:
Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung

6. Mitteilungen und Anfragen

gez.
- Maximilian Wolf -
(Ausschussvorsitzender)

Erzhausen radelt
für ein gutes Klima

Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN
geht in die nächste Runde

Erzhausen (sm). Liebe Erz-
häuserinnen, liebe Erzhäuser, 
Erzhausen ist in diesem Jahr 
vom 17.05. bis 06.06.25 erneut 
beim STADTRADELN dabei. In 
diesem Zeitraum landen wir 
Sie ganz herzlich ein, beim 
STADTRADELN mitzumachen 
und möglichst viele Radkilo-
meter zu sammeln. Anmelden 
können Sie sich schon jetzt un-
ter stadtradeln.de/erzhausen 

Kommunalpolitiker*innen 
und Bürger*innen sind dazu 
aufgerufen, möglichst viele 
Wege klimafreundlich mit 
dem Rad zu erledigen und 
dabei Kilometer für ihr Team, 
ihre Kommune und mehr Rad-
förderung zu sammeln. 

Ob zur Arbeit, zur Schule 
oder in der Freizeit – jeder 
Kilometer zählt! Zusätzliche 
Spannung erzeugt ein Wett-
bewerb im kleinen Rahmen: 
Unternehmen, Schulen, Verei-
ne – alle können Unterteams 
bilden (zum Beispiel für Abtei-
lungen oder Schulklassen) und 
innerhalb des Hauptteams 
gegeneinander antreten.

Bei Fragen zum
STADTRADELN in Erzhausen 
wenden Sie sich bitte an:

Gemeinde Erzhausen
Tel.: 06150-97 67 34
E-Mail: Hauptverwaltung@
erzhausen.de

Kunst und Kultur und die
Gemeinde Erzhausen laden ein

Lesung im Bücherbahnhof 
am 9. Mai um 19 Uhr

Erzhausen (js). Im schönen 
Ambiente des Bücherbahn-
hofs findet am 9. Mai eine 
ganz besondere Lesung statt. 
Die Darmstädter Autorin Jut-
ta Schütz stellt ihren Roman 
„Seelenvulkan“ vor. Eine 
Vulkanforscherin erkrankt an  
einer schweren Depression. 
Warum, was sie während der 
Erkrankung erlebt und ob es 

vielleicht eine Heilung geben 
kann, ist Thema der Lesung 
und des anschließenden Ge-
sprächs. 

Zur Veranstaltung laden 
KuK e.V. und die Gemeinde 
Erzhausen ein. Der Eintritt ist 
frei. Beginn ist 19 Uhr, Einlass 
um 18:30 Uhr. 

Informationen unter www.
kuk-erzhausen.de



3DONNERSTAG, 08. MAI 2025

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2025

Die vorstehende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen 
Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind er-
teilt. Sie haben folgenden Wortlaut: 

Der Haushaltsplan wird gemäß § 97 Absatz 4 HGO im Anschluss an die 
öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung mindestens bis zum 
Ende seiner Gültigkeit im Internet unter www.erzhausen.de unter der 
Rubrik Rathaus & Bürger | Haushalt und Finanzen veröffentlicht. 

Erzhausen, den 08.05.2025

Der Gemeindevorstand

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 03.03.2025 (GVBl. 2025 
Nr. 16) hat die Gemeindevertretung am 03.04.2025 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge
(Pos. 10+21) auf                                                     21.234.189 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen
(Pos. 19+22) auf                                                      21.973.024 EUR
mit einem Saldo von                                                    738.835 EUR

im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge
(Pos. 27) auf                                                              2.239.456 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen
(Pos. 28) auf            0 EUR
mit einem Saldo von                                                  2.239.456 EUR

mit einem Überschuss von                                        1.500.621 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf          316.768 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf   4.353.189 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf   5.885.255 EUR
mit einem Saldo von                                                -1.532.066 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf 1.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf   31.630 EUR
mit einem Saldo von                                                  1.168.370 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres
(Pos. 34) von                                                                 -46.928 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 
2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haus-
haltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
600.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 
zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushalts-
jahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer,
a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  

 660 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf   1.200 v.H.
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) auf 

6.000 v.H.

2. Gewerbesteuer auf      400 v.H.

§ 6
Es gilt das von der Gemeindevertretung am 03.04.2025 beschlosse-
ne Haushaltssicherungskonzept.

§ 7
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 
am 03.04.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

a. für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzli-
cher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu 
leisten sind,

b. im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € je Produkt 
(Budget) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweili-
gen Haushaltsansatzes,

c. im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 € je Produkt 
(Investition) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jewei-
ligen Haushaltsansatzes

als unerheblich.

2. Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 € werden von der 
Bürgermeisterin genehmigt; sie hat den Gemeindevorstand und die 
Gemeindevertretung quartalsweise davon in Kenntnis zu setzen.
Für Beträge über 5.000 € wird der Gemeindevorstand ermächtigt, 
die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszah-
lungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung im Rahmen des 
regelmäßigen Berichts des Gemeindevorstandes für die Gemeinde-
vertretung davon in Kenntnis zu setzen.

3. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätz-
licher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 
2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen des 
Ergebnishaushaltes und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

4. Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 GemHVO wird 
auf 110.000 € festgesetzt.

5. Es gelten die der Haushaltssatzung beiliegenden Haushaltsver-
merke.

Der Gemeindevorstand

Erzhausen, den 03.04.2025

- Lange -
(Bürgermeisterin)

Die Gemeinde Erzhausen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n                                                                              

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
für die Technische Verwaltung.

Es handelt sich dabei um eine unbefristete Teilzeitstelle. Die wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 24,00 Stunden. Die Bezahlung richtet sich 
nach EG 8 bis EG 9 TVöD-V.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer Home-
page www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschreibungen 
einsehen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
25.05.2025 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Steuerfälligkeit

Am 15.05.2025 werden die 2. Vierteljahresraten für die Gewerbe-
steuer sowie die Grundbesitzabgaben fällig. 

Die Gemeindeverwaltung bittet, um unnötige Zahlungserinnerung-
en zu vermeiden, die fälligen Steuern und Gebühren rechtzeitig ein-
zuzahlen. Sollte ein SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 
vorliegen, erfolgt die Abbuchung automatisch.

Erzhausen, den 08.05.2025

Der Gemeindevorstand

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)
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Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)
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netzung erwarten uns zwei 
herausragende Fachvorträge 
von Professor Dr. Jochen Maas 
und PD Dr. Stefan Schülke.

Diese Woche richte ich 
außerdem folgende Bitten 
an Sie: Wiederholt bin ich 
angesprochen worden und 
erlebe auch selbst auf den 
Feldwegen, dass eine ganze 
Reihe von Hunden unange-
leint ausgeführt werden. Es 
herrscht noch bis Ende Juni 
Leinenpflicht, wir befinden 
uns in der Brut- und Setzzeit. 
In einem Fall kam mir am 
Gestrüpp rund um den Egels-
bacher Flughafen ein unange-
leinter Hund entgegen. Nur 
wenige Schritte später lief 
ein Reh aus diesem Gestrüpp 
über den Weg um in der Wie-
se zu grasen. Auf der letzten 
Sitzung der Jagdgenossen-
schaft berichteten die Jäger 
von mehreren gerissenen 
Kitzen im vergangenen Jahr. 
Bitte leinen Sie ihre Hunde an.

In den letzten Tagen stan-
den auf den Glascontainern 
reihenweise Flaschen. Beim 
Leeren der Glascontainer 
Anfang der Woche mussten 
die Müllarbeiter sie händisch 
entfernen, der Bauhof nach 
der Leerung die Scherben aus 
der Fläche entfernen. Warum 

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser, 

den 8. Mai wollen wir mit 
einer Gedenkstunde am Frie-
densplatz in der Annastraße 
um 18.30 Uhr begehen. Der 
8. Mai steht für das Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Eu-
ropa und die Befreiung vom 
Nationalsozialismus. Wir ge-
denken der Opfer von Krieg, 
Verfolgung und Gewalt. Der 
Tag ruft uns dazu auf, Ver-
antwortung zu übernehmen 
für Demokratie, die Wahrung 
der Menschenrechte und den 
Frieden. Wir freuen uns über 
Ihre Teilnahme.

Am 9. Mai findet im Bücher-
bahnhof um 19 Uhr die Ver-
anstaltung des Vereins KuK 
e.V. Seelenvulkan statt, eine 
Lesung und ein Gespräch mit 
der Journalistin und Autorin 
Jutta Schütz zum Thema De-
pression.

Am 10. Mai laden wir auf Ini-
tiative der Heegbach Apothe-
ke & Sanitätshaus zum dritten 
Mal zum Erzhäuser Pflegetag 
ein. In diesem Jahr ist das 
Thema Krebstherapie, und 
neben einem „Marktplatz“ 
mit verschiedenen Ständen 
zu Aufklärung, Prävention, 
Pflege und regionaler Ver-

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

stellt man sein Glas außerhalb 
von offensichtlich vollen Con-
tainern ab? Auch das ist ille-
gale Müllentsorgung. Es gibt 
doch noch andere im Ort. Je-
denfalls die am Wertstoffhof 
haben in der Regel noch Platz. 

Dass die gelben Säcke nicht 
auf den Blumen in den Baum-
scheiben abgelegt werden, 
hat sich inzwischen erledigt. 
Weiterhin stellen sich aber 
regelmäßig Autos auf dem 
Hessenplatz hinter dem 
Hähnchenwagen auf die Ra-
senfläche. Warum? Der Bau-
hof gibt sich Mühe mit den 
Grünflächen und Bepflan-
zungen im Ort, und die Bür-
ger fahren gedankenlos mit 
den Fahrzeugen darauf, um 
möglichst mit zwei Schritten 
beim Hähnchen und zurück 
im Auto zu sein.

Meine letzte Bitte richtet 
sich an die Anwohner, bitte 
die Hecken so zurückzu-
schneiden, dass Rollstuhl- und 
Rollatornutzer, Eltern mit Kin-
derwagen und Kinder mit Rol-
ler oder Rädchen auf den Bür-
gersteigen passieren können, 
und die Bürgersteigrinnen 
von Grün freizuhalten. Schon 
zu den Osterfeiertagen hätte 
ich mich über ein gepflegtes, 
den Feiertagen angemesse-

nes Straßenbild gefreut. Viele 
von Ihnen sicherlich ebenfalls. 
Vielleicht gelingt es für die 
kommenden Feiertage im Mai 
und Juni. 

Der Tanz in den Mai mit 
der Band rediosticks war bei 
bestem Wetter wieder eine 
grandiose Veranstaltung. 
Innerhalb eines Vormittags 
waren die Karten weg, und 
auch nach Ausgabe zusätz-
licher Karten konnten nicht 
alle Wünsche erfüllt werden. 
Gegen Mitternacht war es 
soweit, und die diesjährigen 
Kerbborsch lüfteten auf der 
Bühne unter tosendem Ap-
plaus ihre Masken. Wir freuen 
uns auf ein starkes Team, das 
uns gemeinsam mit den Alt-
kerbborsch beim Ortskernfest 
und auf der Kerb viel Freude 
machen wird.

Einen halben Tag später lu-
den die Naturfreunde Egels-
bach Erzhausen am Natur-
freundehaus ein. Besonderer 
Gast war der stellvertretende 
Ministerpräsident und Hessi-
scher Minister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr, Wohnen 
und ländlichen Raum Kaweh 
Mansoori, der eine sehr gute, 
dynamische Ansprache hielt!

Ihre Claudia Lange

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90(93)) 
in Verbindung mit §§ 11, 12 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Erzhausen am 24.03.2024 folgende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG

beschlossen:

§ 1
Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
alle geschlechtliche Formen, lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen 
verzichtet.

§ 2
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öf-
fentliche Feuerwehr eine gemeindliche Einrichtung. Sie führt die 
Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§ 3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

(3) Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den zuständi-
gen Gremien erarbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Feuerwehrausschuss die nach §3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG bezeichnete 
Bedarfs- und Entwicklungsplanung.

§ 4
Gliederung der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§ 5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlan-
gen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:
a. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
§§ 84 – 91s StGB
b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 – 101 a StGB
c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 – 121 StGB
d. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 – 145d 
StGB
e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§ 6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Bera-
tung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen wer-
den.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze, Aus- 
und Fortbildung in der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. 
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der 
Gemeinde Erzhausen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten, den An-
forderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Ein-
satzabteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht 
vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnah-
me an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, 
kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses beendet werden.

§ 7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnun-
gen) definierten Lebensjahres.
b) dem Austritt
c) dem Ausschluss
d) dem Tod
e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindeb-
randinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei gem.
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

§ 8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Stellvertreters des Gemeindebrandinspektors, des Sprechers der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden. Sie haben darüber hinaus das Recht 
an der Abstimmung zur Bestätigung des Gemeindebrandinspektors 
teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.
d) Erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vorschriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Gemeinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 
2 Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer 
satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Ände-
rung dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:
a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunktionen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),
b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
3 und Abs. 6 HBKG),
c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,
d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,
e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),
f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,
g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,
h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§ 9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,
c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)
aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Mindestdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit ausscheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und – aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch freiwillig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die entspre-
chenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körper-
lich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß 
der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auftrag 
des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung des im 
HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht 
durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 und 2 
Nr. a) findet entsprechend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehrenabteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr von Jugendlichen im Alter vom vollendeten
10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis 
max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso §8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als 
selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von 
der Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch 
Vorschriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugend-
feuerwehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feu-
erwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 
Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein 
und die erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzen. 
Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Kinderfeuerwehr Erzhausen“.
Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandins-
pektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Beteiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen 
ist der Gemeindebrandinspektor.

(2) Die Stelle des Gemeindebrandinspektors wird hauptamtlich 
durch die Gemeinde Erzhausen besetzt. Die Berufung des Gemein-
debrandinspektors erfolgt nach einer Auswahlentscheidung durch 
den Gemeindevorstand unter Beachtung der Vorgaben des öffentli-
chen Dienstrechts. Die Berufung kann nur erfolgen, wenn die Mehr-
heit der Angehörigen der Einsatzabteilung dem zugestimmt hat. 
Die Abstimmung diesbezüglich findet anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung statt (§17).

(3) Berufen werden darf nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört oder angehören wird, per-
sönlich geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels der 
geforderten Lehrgänge für Gemeindebrandinspektoren (§ 7 Abs.1 
FwOVo) nachweisen kann oder sich verpflichtet, diese in einer an-
gemessenen Zeit nachzuweisen. Zudem sollte der Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Erzhausen sein. Der zu Berufende soll die Grundsät-
ze der ehrenamtlichen Tätigkeit der Feuerwehren, insbesondere im 
Hinblick auf Mitbestimmung und Förderung des freiwilligen Feuer-
wehrwesens bewahren.

(4) Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen und die Ausbildung ihrer An-
gehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für 
die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbe-
kämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Gemein-
debrandinspektor und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(5) Der Gemeindebrandinspektor ist mit Erreichen der Altersgrenze 
für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren aus seinem Beschäfti-
gungsverhältnis als hauptamtlicher Gemeindebrandinspektor zu 
entlassen. Er ist darüber hinaus aus seinem hauptamtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis zu entlassen, wenn dies gesetzlich oder tarifver-
traglich vorgeschrieben ist. Eine Entlassung ist auch aufgrund der in 
§ 7 Abs. 4 genannten Gründe möglich. Nach Erreichen der Alters-
grenze wird der Gemeindebrandinspektor Teil der Ehrenabteilung.

(6) Nach Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehr-
dienst gemäß HBKG verpflichtet sich die Gemeinde, dem bisherigen 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektor im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Kommune eine angemessene Weiterbeschäftigung 
bis zur gesetzlichen Altersgrenze anzubieten, sofern nicht andere 
Gründe aus §13 Abs. 5 gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen. 
Eine Weiterbeschäftigung kann in der Feuerwehr oder in einer an-
deren Position innerhalb der Kommune erfolgen.

§ 14
Stellvertretender Gemeindebrandinspektor

(1) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.

(2) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der 
Stelle des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors hat der Ge-
meindevorstand so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen 
der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Gemeinde-
brandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeinde-
brandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Erzhausen ernannt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den erfor-
derlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung 
nachweist.

(5) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres ist der stellvertretende Gemeindebrandinspektor 
durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze zu entlassen.

§ 15
Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Belange gegenüber der Gemeinde Erzhausen und dem 
Leiter der Feuerwehr einen Vertreter. Dieser führt die Bezeichnung 
„Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen“.

(2) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Erzhausen angehört, das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und nicht hauptamtlich für die Gemeinde Erzhausen 
tätig ist. Feuerwehrangehörige, die in Ämter und Funktionen ge-
mäß dieser Satzung gewählt wurden, können nicht zum Sprecher 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gewählt werden. Die 
Wahl des Sprechers der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeit kann erfolgen durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Abwahl.

(4) Zur Abwahl des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr bedarf es 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabtei-
lung.

§ 16
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
Der Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten 
aller Abteilungen der Feuerwehr Erzhausen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö-
rigen des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrandins-
pektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie aus 
5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehrenab-
teilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre jeweiligen Vertreter.
Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung eine Nachwahl für die restli-
che Dauer der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 17
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist ein-
zuladen.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. §16 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung beschlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 18
Wahlen und Abstimmungen

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Abstimmungen werden von einem Wahlleiter geleitet, 
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre. Scheidet der stellvertreten-
de Gemeindebrandinspektor vor Ablauf der Wahlperiode, für die 
er gewählt ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten 
anstatt einer vollen Wahlperiode von fünf Jahren eine Nachwahl bis 
zur Vollendung der laufenden Wahlperiode erfolgen.
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten und zur Teilnahme an Abstimmungen 
berechtigte Feuerwehrangehörige sind vom Zeitpunkt und Ort der 
Wahl mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektro-nisch 
zu verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 entsprechend.

(4) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, der Vertreter der 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Ju-
gendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 
In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 
4 Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls aus den 
Reihen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des stellvertretenden Gemeindebran-
dinspektors und des Leiters der Jugendfeuerwehr. sowie über das 
Ergebnis der Abstimmung über die Besetzung der Position des 
hauptamtlichen Gemeindebrandinspektors ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemein-
devorstand zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereinigungen

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 27.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Sat-
zung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 06. Mai 2025

- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

 

Einladung 

Bürgermeisterin Claudia Lange und der Autor Klaus Becker, aktiv im Ortskundlichen 
Arbeitskreis, laden am 8. Mai 2025 zu einer Gedenkstunde ein: 


80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges  
Zeit: 8.5.2025, 18.30 - 19.15 Uhr 
Ort: Friedensplatz (Annastraße), Erzhausen 




Vor 80 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Europa.  

Nach einer Ansprache von Bürgermeisterin Lange zum Gedenken 
an die Opfer des Krieges und einem Blick in die Gegenwart wird 
Klaus Becker über die Folgen des Krieges für die betroffenen 
Generationen und die Verarbeitung des Erlebten sprechen. 

Den musikalischen Rahmen der Gedenkstunde gestaltet der 
Ehrengemeindevertreter Wolfgang Demmel.  

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen, 

Claudia Lange   Klaus Becker 

Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen
Postfach 28, 64386 Erzhausen

Tel.:  0 61 50-97 67-0
Fax:  0 61 50-97 67-47
E-Mail:  hauptverwaltung@erzhausen.de

Öffnungszeiten
Mo.: 07.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr
Di.:  08.30–12.00 Uhr
Mi.:  Geschlossen
Do./Fr.: 07.00–12.00 Uhr

In dringenden Fällen erreichen Sie uns telefonisch zu den angegebenen 
Öffnungszeiten sowie dienstags ab 07.00 Uhr und dienstags und donnerstags 
von 13.00–16.00 Uhr.

ANZEIGENANNAHME
Redaktions- und
Anzeigenschluss
Montags um 17 Uhr, an
Feiertagen ggf. abweichend.

printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 Darmstadt

Tel. 06151 78 66 888
E-Mail: info@arheilger-post.de

Spargel & Erdbeeren
Erhältlich an folgenden Verkaufsständen:
Hofladen, vor Edeka Arheilgen und Edeka Kranichstein
sowie am Strahringerplatz
Öffnungszeiten und weitere Verkaufsstellen unter
www.spargelhof-appel.de oder 06151/375735 Spargelhof Appel
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WAS IST LOS IN ERZHAUSEN?
FREITAG
09.5., 19h

LESUNG UND GESPRÄCH ZUM THEMA
DEPRESSION 
Eintritt frei, Einlass ab 18:30 Uhr
Wo: Bücherbahnhof Erzhausen, Bahnstraße 194

SAMSTAG
24.5., 18h

GERMANIA JUBILÄUMSKONZERT
Feiern Sie 150 Jahre Chorgeschichte mit uns unter dem 
Motto "Tradition trifft Emotion", Eintritt: 15€, Vorver-
kauf: Reisebüro Thomaschautzki, Ludwig Tabakwaren 
& mehr, Sportheim
Wo: Sportheim Erzhausen, Heinrichstraße 40

ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS

ARHEILGEN

SONNTAG
11.5., 11-16h

MATJES SPECIAL – FISCH TRIFFT SPARGEL
Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie, wie feine 
Fischvariationen auf Spargel treffen. Eine Geschmacks-
kombination, die begeistert. Eine wunderbare Art, 
Spargel zu genießen.
Wo: Spargelhof Merlau, Röntgenstr. 2, 64291 Darmstadt
Infos unter: www.spargel-merlau.de

SAMSTAG
10.5., 9-13h

HOFMARKT BEI WOLL-BACHMANN
Super viele Angebote ab 1,50€ pro Knäuel.
Wo: Woll-Bachmann, Gute-Garten-Straße 36

DARMSTADT

FR. bis SO.
09.-18.05.

DARMSTÄDTER FRÜHJAHRSMESS
Öffnungszeiten:
So. bis Do. von 12-22 Uhr
Fr. und Sa. von 12-23 Uhr
So. (letzter Tag) von 12-21 Uhr
Familientag: Di., 13. Mai, mit ermäßigten Fahrpreisen.
Wo: Innenstadt auf dem Karolinen- und Friedensplatz

EGELSBACH

SONNTAG
18.5., 15h

ACOUSTIC STORM IMMER SCHARF AM BEAT
Eintritt frei, bei Regen fällt die Veranstaltung aus.
Wo: Biergarten "Gute Landung", Hans Fleißner Str. 75, 
Egelsbach (gegenüber Flugplatz)

WIXHAUSEN

NOCH BIS 
SONNTAG
24.4. bis 11.5.

CIRCUS KONFETTI
Vorstellungen täglich um 17 Uhr. Mo., Di., Mi. Ruhetage. 
Am 11.05. nur um 14 Uhr. Kasse öffnet 30 Min. vorher.
Wo: Trinkbornstraße, Tel.: 0157-555 38 610

SAMSTAG
10.5.

13. MOTORRADGOTTESDIENST IN DER EV. KIR-
CHE WIXHAUSEN
Mit Pfarrer Ingo Stegmüller & Orgelspieler Bernhardt 
Brand-Hofmeister. Auch Nicht-Motorradfahrer sind 
herzlich willkommen!
ABLAUF:
Abfahrt zum Kornsand: 11:00 Uhr ab "Alter Kerbplatz" 
Bahnhofstraße, Wixhausen
Rückfahrt vom Kornsand: ca. 12:30 Uhr nach Wixhausen
Motorradgottesdienst: 15:00 Uhr
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf euch!
Wo: Ev. Kirche Wixhausen, Römergasse 17

SONNTAG
11.5., 14h

ERÖFFNUNG DARMSTÄDTER
PROMENADENKONZERTE
Durch OB Benz im Schulhof Ostendstraße mit verschie-
denen Gruppen.
Wo: Ostendstraße 27-29 in der Begegnungsstätte der 
Aktiven Senioren Wixhausen

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
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Schickt uns die Eckdaten schnell, 
einfach und kostenfrei per Mail.

Stammtisch
Senioren Union Erzhausen

Erzhausen (dk). Der nächste 
Stammtisch findet am Don-
nerstag, dem 15.5.2025, ab 
11.30 Uhr im Bürgerhaus Erz-
hausen statt. Wie immer, sind 
Gäste herzlich willkommen.

Anmeldungen sind ab sofort 
möglich bei Christa Müller, 
Tel. 06150-6256 und Dorothee 
Krüger, Tel. 06150-7010. Wir 
freuen uns auf ein gemütli-
ches Beisammensein.

Ortskundlicher
Arbeitskreis Erzhausen

Ganz dicht?
Erzhausen (oak/wg). 

Frischluftschneisen sind 
Klimaregler. Baut man sie 
zu, erwärmt sich die Um-
gebung. Stein- und Beton-
wüsten halten nachts lange 
die Temperatur. In den Häu-
sermeeren der Großstädte 
wird es dann ungemütlich. 
Die Begehrlichkeiten nach 
immer dichterer Bebauung 
sind jedoch auch bei uns 
„im Dorf“ zu beobachten. 
Gärten sollen lukrativen 
Häuschen im Speckgürtel 
der Metropole weichen. 
Daher wurde ab 2033 die 
verdichtete Bebauung 
im Ortsinnern gestoppt. 
Grüne Inseln haben jetzt 
klimatechnisch Vorrang 
und die Tierwelt freut sich 
mit. Außerdem entfällt eine 
höhere Abwasserbelastung 
durch neue Hausanschlüsse 
und weiterer Regenwasser-
zulauf von versiegelten Flä-
chen wird verhindert. Das 
Rückstaurisiko im Kanalnetz 
sinkt. Es war bei Starkregen 
bereits 2024 an der Grenze 
des Fassungsvermögens.

Phantasievoller Zukunfts-
ausblick des Ortskundlichen 
Arbeitskreises.
www.oak-erzhausen.de

Tolles F-Jugend-Turnier in Rossdorf

Erzhausen (hy). Am Samstag, 
dem 26. April 2025, konnten 
unsere beiden F-Jugend-
Mannschaften gemeinsam das 
Turnier in Rossdorf in vollen 
Zügen genießen: Strahlender 
Sonnenschein, spannende 
Spiele und applaudierende 
Zuschauer an der Seitenlinie.

Ergebnisse der F1
5:1 gegen Bessungen
4:3 gegen Roßdorf
11:0 gegen Bessungen
4:1 gegen Schneppenhausen
5:3 gegen Erzhausen II
5:3 gegen Roßdorf

Schon im Eröffnungsspiel 
zeigten die Kinder eindrucks-

volles Kombinationsspiel und 
stürmten zu einem klaren 5:1.

Ein Highlight folgte mit 
dem 4:3-Siegtreffer gegen 
Roßdorf, der erst kurz vor 
Abpfiff fiel und für tobende 
Begeisterung sorgte.

Ergebnisse der F2
3:5 gegen Rossdorf
4:1 gegen Bessungen II
7:1 gegen Schneppenh.-Worf.
5:5 gegen Bessungen I
3:5 gegen Erzhausen I
3:5 gegen Bessungen I

Die zweite Mannschaft er-
lebte dramatische Momente, 
etwa beim 5:5, gegen Bes-

sungen II als in der Schlusspha-
se noch unglücklich ein Ge-
gentor fiel. Der klare 7:1-Sieg 
gegen Schneppenhausen-
Worfelden brachte viel Spiel-
freude und Selbstvertrauen 
für die Kids.

Zwischen den Spielen 
herrschte lockere Stimmung 
am Rand: Freundschaftliche 
Gespräche, erfrischende Ge-
tränke und kleine Snacks 
sorgten für eine gelungene 
Pausenunterhaltung. 

Herzlichen Glückwunsch an 
beide Teams für den enga-
gierten Auftritt und ein Dank 
an alle Helfer und Gastgeber 
in Roßdorf – ihr habt den Tag 
unvergesslich gemacht!

OGV Erzhausen

Kinder der evangelischen
KITA besuchen die Bienen

Erzhausen (ak). Im Rahmen 
der Waldwoche haben die 
Kinder des evangelischen 
Kindergartens die Bienen der 
2. Vorsitzenden und Imkerin 
Marion Klein des Vereins für 
Obst-, Haus- und Kleingär-
ten Erzhausen e.V. besucht. 
Bei herrlichem Sonnenschein 
kamen am Mittwochvormit-
tag (23.04.) die Kinder der 
Dino-Gruppe mit zwei Be-
treuerinnen in den Garten der 
Imkerin. Die kleinen Besucher 
waren schon gespannt, was 
sie erleben werden. Es waren 
verschiedene Obstsorten vor-
bereitet, die die Kinder pro-
bieren konnten. Marion Klein 
erklärte den Kindern, dass wir 
diese Beeren nur essen kön-
nen, wenn die Blüten von den 
fleißigen Bienen im Frühling 
bestäubt werden. Die vielen 
Bienenkästen wurden be-
staunt und die Bienen wurden 
beim Ausflug aus den Kästen 
beobachtet. Einigen Kindern 
waren die Bienen nicht geheu-
er, aber Marion Klein erklärte 
den kleinen Besuchern, dass 
Bienen nur stechen, wenn die-
se sich angegriffen fühlen. Die 
mutigsten Kinder konnten in 
den OGV-eigenen Imkeranzü-

gen die Bienenkästen sich ge-
nauer ansehen. In Kleingrup-
pen von fünf Kindern ging es 
zu den Bienenstöcken. Marion 
Klein öffnete den Brutraum 
und zeigte einzelne Waben-
rahmen. Die Kinder waren 
erstaunt, wie viel Bienen ei-
nen einzigen Wabenrahmen 
bewohnen. Immer wieder 
wurde die Frage gestellt, wo 
die Königin sei. Zuerst erklär-
te Marion Klein, dass neben 
der Königin noch Mädchen
(= Arbeitsbienen) und Jungen 
(= Drohnen) zu einem Bienen-
volk gehören. Die Arbeitsbie-
nen fliegen aus und sammeln 
den Nektar, die Drohnen müs-
sen gefüttert werden und die 
einzige Aufgabe ist, sich auf 
dem Hochzeitsflug mit der 
Prinzessin (= Jungkönigin) zu 
paaren. Erstaunt waren die 
kleinen Besucher, dass die 
Drohnen aus dem Bienenstock 
geworfen werden, wenn diese 
ihre Aufgabe erledigt haben 
und die Nahrung knapp wird. 
Marion Klein erklärte, dass 
die Drohnen keinen Stachel 
haben,  größer als die Arbeits-
bienen seien und fragte, wer 
mal eine Drohne auf der Hand 
haben möchte. Erst verhalten, 

dann aber ragten viele kleine 
Hände in die Luft. Viele Kinder 
wollten eine Drohne anfassen. 
Spannend war die Suche nach 
der Königin. Leider hatte die 
Dino-Gruppe nicht das Glück, 
die Königin zu sehen. 

Als zweite Gruppe kamen 
die Indianer-Kinder. Von 
dieser Gruppe wollten alle 
Kinder in den Imkeranzügen 
ganz nah zu den Bienen. Ge-
duldig erzählte Marion Klein 
den Besuchern von dem Leben 
der Bienen. Eine Kleingruppe 
konnte sogar eine Bienenkö-
nigin sehen. 

In den Honigräumen befin-
det sich schon der erste Honig. 
Die kleinen Besucher konnten 
direkt aus den Waben den 
Honig schlemmen. Im An-
schluss bekamen alle Kinder 
noch ein Brot mit Honig von 
Marion Klein zu Essen, bevor 
sich auch die zweite Gruppe 
verabschiedete. 

Marion Klein und ihre Vor-
standskollegen und -kollegin-
nen vom OGV möchten mit 
dieser und weiteren Aktionen 
den Kindern zeigen wie wich-
tig die Pflanzen und Insekten, 
insbesondere die Bienen, für 
unser tägliches Leben sind.

Anzeige bitte einspaltig 
Höhe im Verhältnis anpassen 
 
 
 

Sport, Spiel, Freizeitspaß 
für Jedermann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im SGA – Sportzentrum 
Auf der Hardt 78  –  DA - Arheilgen 

Tel.:  0 61 51 - 37 59 80, Büro  0 61 51 -  3685459 
 

 

Angebote für  KINDERGEBURTSTAGE, 
 BETRIEBS- U. FAMILIENFEIERN   

 

Geöffnet:  Montag - Freitag ab 14 00 Uhr
 Samstag ab 13 00 Uhr 
 Sonn- u. Feiertage ab 10 00 Uhr  
Letzter Einlass zum Spielen um  19 00 Uhr 

Geöffnet nur bei passender Witterung 
 

 
 
 

IMMER AKTUELL

WIR TAUSCHEN IHRE 
ALTE AUS.

Frankfurter Landstr. 182
64291 Darmstadt-Arheilgen
06151 / 37 13 26
mail@moebel-windhaus.de

Termine nur nach
vorheriger Vereinbarung
per Telefon oder Mail.

www.windhaus-
küchen.deGmbH

Wir modernisieren Ihre Küche und
tauschen unkompliziert Arbeitsplatten 
und Altgeräte aus.
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin
C1-Jugend des SV Erzhausen im Kreispokalfinale

Erzhausen (al). Bis zum Pokal-
finale in Berlin ist es für die 
Jungs des SV Erzhausen noch 
ein weiter Weg, aber ein ers-
ter Schritt zu diesem Traum 
dahin ist getan. Die Jungs des 
SV Erzhausen stehen durch 
einen im Halbfinale durchweg 
überzeugenden, und nie ge-
fährdeten Sieg am 30.04.2025 
mit 2:0 gegen den Verein JFV 
Bergstraße im Finale des Kreis-
pokals der Region Darmstadt.

Die Abwehr um den Ruhe 
ausstrahlenden Keeper Tobias 
Lotz sowie die bärenstarken 
Verteidiger Jannis Budugan, 
Eddy Momo, Jeung Byon und 
Henry Wagner ließen dem 
Gegner keine Gelegenheit 
Chancen herauszuspielen, 
das Mittelfeld um Kapitän Ni-
lay Hediger, Maximilian Laux, 
Arman Yüsel, Matteo Dimitrov 
und Amin Aboumadi arbeite-

te souverän defensiv nach Hin-
ten und spielte munter nach 
Vorne um die gut aufgelegten 
Stürmer Ben Kächelein, Leon 
Perez, Mert Arslapancarsi 
und Manu Shkreli mit sehens-
werten Pässen zu füttern und 
gefährlich in Szene zu setzen.

So viel zwangsläufig das 1:0 
in der 17. Spielminute durch 
Mert Arslapancarsi. Der Geg-
ner, zweimal bereits in den 
Ligaspielen bezwungen, hielt 
gut mit, konnte letztlich durch 
die gute Defensivarbeit aller 
Spieler nie gefährlich vor den 
Erzhäuser Kasten kommen. 
Trotzdem blieb das Spiel 
immer spannend, bis Manu 
Shkreli mit dem 2:0 in der
56. Spielminute sprichwört-
lich den Deckel drauf machte. 
Nach dem Abpfiff wurde der 
verdiente Sieg von Spielern 
und den zahlreich mitge-

reisten Fans der Erzhäuser 
lautstark gefeiert. Ein wirk-
lich großer Erfolg für unsere 
Jungs.

Das Finale des Kreispokals 
gegen die DJK/SSG Darm-
stadt wird am 29.05.2025 auf 
neutralem Platz in Mühltal-
Traisa stattfinden. Die Kicker 
würden sich freuen im Finale 
von vielen Fans aus Erzhausen 
begleitet und angefeuert zu 
werden.

Nur 2 Tage nach dem 
Pokalhalbfinale stand am 
02.05.2025 für 5 Spieler der 
C1-Jugend der immer gern ge-
machte Support für unsere B-
Jugend des SVE auf dem Plan. 
So standen Tobias Lotz, Eddy 
Momo, Amin Aboumadi, Ben 
Kächelein und Manu Shkreli, 
zusammen mit ihren Freunden 
der B-Jugend-Mannschaft, 
auf dem Platz und konnten 
sich über einen grandiosen 

14:0 Heimsieg gegen die TUS 
Griesheim freuen.

Den Abschluss der fordern-
den Spielwoche für die C1-
Jugend bildete das Auswärts-
spiel bereits einen Tag später 
beim Auswärtsspiel beim SV 
Weiterstadt. Während die
1. Halbzeit sehr zäh verlief 
und die Mannschaft „nur“ mit 
2:0 führte klappte in Halbzeit 
2 nahezu alles und fast jeder 
Angriff führte zu einem Tor. 
So wurde ein ungefährdeter 
8:0-Auswärtssieg eingefah-
ren. Torschützen waren Leon 
Perez, Mert Arslapancarsi, 
Manu Shkreli (jeweils 2), Nilay 
Hediger und dazu ein Eigen-
tor.

Dies war der Abschluss einer 
wahrlich glorreichen Woche 
(mit bis zu 3 Spielen in 4 Tagen 
für einige Spieler) gekrönt 
vom Einzug ins Kreispokalfi-
nale.

Erfolgreiches Wochenende
für SV Erzhausen Radballer*innen

Erzhausen (fb). Am Samstag 
(26.04.) fand in Erzhausen der 
Bundespokal der Frauen U19 
im Radball statt. Amelie Berlit 
ging mit Leonie Reinicke als 
Spielgemeinschaft Erzhausen/
Langenleuba und Titelvertei-
digerinnen an den Start. In 
der Vorrunde konnten die 
Spiele gegen Oberneuland 
mit 10:0 und gegen Hardt mit 
4:1 gewonnen werden. In der 
ersten Partie der Rückrunde 
gegen Oberneuland war es 
dann knapper, nur noch ein 
4:1-Sieg. Die letzte Partie ge-
gen die Mannschaft aus Hardt 
war gleichzeitig auch das ent-
scheidende Spiel um den Titel. 
Mit einem 7:2 setzten sich 
Amelie und Leonie souverän 
durch und konnten ihren Titel 
verteidigen. Zudem wurden 
die beiden mit der Teilnahme 
an der U19 EM in Ungarn Ende 
Mai belohnt.

Ebenfalls am Samstag war 
das Oberliga Duo Florian 
Bartl/Leonard Grebe (Leonard 
spielte Ersatz für Dominik Lei-
ser) in Baunatal im Einsatz. 
Da bereits vor dem Spieltag 
zwei Teams absagten, waren 
die Spiele gegen Worfelden 
und Krofdorf 2 kampflos mit 
5:0 gewonnen. In der ersten 
Partie des Tages gegen Darm-
stadt fand das Duo schwer ins 
Spiel und lag schnell mit 1:3 
in Rückstand. Zahlreiche ver-
gebene Chancen und ein zu 
später Anschlusstreffer zum 
2:3 besiegelte damit die Nie-
derlage. Durch die Ergebnisse 
der anderen Partien an die-
sem Tag war bereits vor dem 
letzten Spiel klar, dass der
3. Platz in der Tabelle nicht 
mehr zu nehmen war. Die 
beiden gaben aber nochmal 
alles im letzten Spiel gegen 
Krofdorf 3 und konnten ver-

dient mit 9:4 gewinnen. Damit 
ist die Qualifikation zur Auf-
stiegsrunde zur 2. Bundesliga 
erreicht. Diese findet am 
31.05. ebenfalls in Baunatal 
statt. Am Sonntag, 27.04., 
war das Bezirksliga Duo Flori-
an Grebe/Lukas Klink zu Gast 
in Ginsheim. Auch die beiden 
konnten vor Spieltagbeginn 
zwei kampflose Siege (5:0) 
gegen Ginsheim und Münster 
2 einfahren. Die Spiele gegen 
Arheilgen 3 (4:1), Münster 1 
(6:3) und Klein-Gerau (4:2) 
konnten alle gewonnen wer-
den. Somit steht das Duo nach 
4 von 6 Spieltagen ungeschla-
gen an der Tabellenspitze.

Auch die Nachwuchs-Rad-
baller Mika Daniel/Lasse Bath-
mann waren am Sonntag im 
Einsatz. Die beiden bestritten 
in ihrer ersten gemeinsamen 
Saison das Viertelfinale zur 
Deutschen Meisterschaft in 

Klein-Winternheim. Durch 
zwei souveräne Siege gegen 
Augsburg (3:0) und Ebers-
heim (7:0) hatte sich das Duo 
eine gute Ausgangsposition 
erspielt. Gegen den späteren 
Gruppensieger aus Waldrems 
mussten die beiden eine knap-
pe 1:2-Niederlage hinnehmen. 
Die guten Leistungen aus den 
vorherigen Spielen bestätig-
ten die Erzhäuser dann gegen 
das Gastgeber Team aus Klein-
Winternheim mit einem sehr 
starken 4:0-Sieg. Dadurch war 
die Teilnahme am Halbfinale 
bereits sicher. Im letzten Spiel 
gegen Plattenhardt schwan-
den die Kräfte ein wenig, 
dennoch sicherten sich Mika 
und Lasse mit einem 1:1 den 
2. Tabellenplatz. In 4 Wochen 
kämpfen die Erzhäuser Rad-
baller dann um die Teilnahme 
an der Deutschen Meister-
schaft.

Ü45 des SV Erzhausen 
scheitert im Halbfinale

1:7-Klatsche in Ober-Ramstadt
Erzhausen (dh). Völlig ver-

dient und völlig verdient 
auch in dieser Höhe verloren 
die alten Herren (Ü45) des SV 
Erzhausen mit 1:7 im Kreispo-
kalhalbfinale beim FC Ober-
Ramstadt

Von Beginn an waren die 
Gastgeber spielbestimmend 
und gingen auch schnell mit 
3:0 in Führung.

Der Anschlusstreffer nach 
gut 25 Minuten ließ nochmal 
kurz Hoffnung aufkommen. 
Noch vor der Pause erhöhten 
die Gastgeber jedoch auf 4:1 
und allerspätestens nach dem 

5:1 nach gut 45 Minuten war 
klar, dass das Finale ohne die 
Erzhäuser stattfinden wird. 
Gratulation an die Gastgeber, 
die immer wieder geschickt 
mit langen Bällen auf ihre 
Stürmer agierten, und so die 
Erzhäuser Abwehr des Öfte-
ren in Verlegenheit brachte. 

Zum Einsatz kamen: Thors-
ten Kühn, Carsten Hüfner, 
Efkan Yildiz, Gerard Schwarz, 
Zafer Arslanparcasi, Emin 
Bozkurt, Dennis Hüfner, Luis 
Hartmann, Hilmar Röder, 
Christoph Ferstl und Robert 
Jungfer.

Vereinsphilosophie der Fußballer des SV Erzhausen

„Wir haben Spaß“
Erzhausen (dh). Die Fußbal-

ler des SV Erzhausen des SV 
Erzhausen möchten in ihrer 
Vereinsphilosophie „Wir ha-
ben Spaß“ darüber informie-
ren, woran man Spaß haben 
kann, als Teil der Blau-Weißen 
Familie.

Teil 6: Wir haben Spaß
am Ehrenamt

Wenn sich der Vorstand der 
Fußballer des SV Erzhausen 
einmal im Monat versammelt, 
sitzen knapp 500 Jahre kumu-
lierte Vereinszugehörigkeit 
am Tisch. Warum bleibt man 
ein Leben lang einem Verein 
erhalten? Warum investiert 
man Zeit, übernimmt Aufga-
ben und Verantwortung? Weil 
man Spaß daran hat. Weil man 
Spaß daran hat Dinge anzu-
kurbeln, Dinge umzusetzen 
und anderen Vereinsmitglie-
dern und damit auch sich 
selbst eine Freude zu bereiten. 
Dies kann in unterschiedlichs-
ten Funktionen geschehen. 
Dieses Gefühl, wenn man 
Dinge umgesetzt hat, wie 
beispielsweise eine erfolgrei-
che Veranstaltung, und nach 
dem Aufräumen zusammen-
sitzt und sich denkt oder auch 
sagt, „das war ne geile Sache –
die wir da alle gemeinsam 
auf die Beine gestellt haben“ 
ist ähnlich schön, wie der Ge-
danke nach einem Torschuss 
„der geht rein – der ist drin“ 
oder der endlich erfolgte und 
herbeigesehnte Schlusspfiff 
des Schiedsrichters mit einer 
knappen 2:1-Führung im Rü-
cken. Ehrenamt bedeutet aber 
nicht nur das Übernehmen von 
Aufgaben, die für alle sichtbar 

sind, sondern auch viel, viel 
Arbeit im Hintergrund und 
im Verborgenen. Der SV Erz-
hausen schätzt sich glücklich 
neben einigen nimmermü-
den „Vorreitern“ eine breite 
Masse an ehrenamtlichen 
Helfern zu haben, die immer 
wieder „mit anpacken“ wenn 
benötigt. Ehrenamt bedeutet 
auch ein Jugendteam zu trai-
nieren oder zu betreuen. Eine 
unfassbar wichtige Aufgabe, 
mit allem was dazugehört und 
den unterschiedlichsten An-
forderungen in den verschie-
denen Altersklassen. Bei jeder 
Jugendmannschaft stehen 
Trainer und/oder Betreuer in 
der Verantwortung, die selbst 
in der Vergangenheit – oder 
nach wie vor – das Trikot des 
SV Erzhausen übergestreift 
haben. Die meisten davon –
und ab Sommer noch mehr –
mit DFB-C-Lizenz Schein. 
Erfahrung aus unzähligen 
Jugend- Erst,- Zweit,- und 
Drittmannschaftsspielen wird 
genauso weitergegeben, wie 
die Option, wie man direkt 
von der Jugend in die AH 
aufrücken kann (nicht 100% 
erstrebenswert!!!).

Es sind viele Aufgaben zu 
erledigen, um ein Vereinsle-
ben am Laufen zu halten. Um 
ein Vereinsleben mit Spaß am 
Laufen zu halten, sind noch 
ein paar mehr Aufgaben 
zu erledigen. Der SVE kann 
sich glücklich schätzen viele 
helfende, ehrenamtliche Un-
terstützer zu haben. Genug 
davon kann man nie kriegen –
und jede weitere helfende 
Hand bedeutet noch mehr 
Spaß für alle Beteiligten.

SVE Fußball

Wichtiger Sieg für SVE II
Erzhausen (ag). Ein Sieg für 

die SVE II (3:1 gegen SG Arheil-
gen II), ein Unentschieden für 
die SVE III (0:0 gegen DJK/SSG 
Darmstadt II), eine deutliche 
Niederlage der SVE I (3:7) ge-
gen SG Arheilgen, das sind die 
Ergebnisse des letzten Wo-
chenendes. Während die Nie-
derlage der SVE I gegen die 
aktuell um die Meisterschaft 
mitspielenden Arheilger zu 
erwarten war, überwiegte die 
Freude über den Sieg der SVE II
gegen deren Reserve. Diese 
3 Punkte waren im Abstiegs-
kampf eminent wichtig, zumal 
auch andere Teams in der 
tabellarischen Nachbarschaft 
in der Kreisliga B punkten 
konnten. 

Die SVE III konnte im Spiel 
am Montag in einer zerfah-
renen Partie, bei der sich 
beide Torhüter bei den vielen 
klaren Torchancen beider 
Mannschaften auszeichnen 
konnten, mal nicht den Lucky 
Punch in den Schlussminuten 

setzen und musste mit einem 
Punkt zufrieden sein. 

Die Erzhäuser Tore am 
Sonntag erzielten L. Shirojan 
(2, davon ein Elfmeter) und
E. Liccardi für die SVE II, L. Ba-
sel, F. Paetzold und L. Roedl 
für die SVE I. 

Die beiden nächsten Spielta-
ge finden für die SVE-Teams 
auswärts statt. Hier der Über-
blick für den nächsten Spiel-
tag am kommenden Sonntag 
(Muttertag, 11.05.): Die SVE III
spielt bereits um 11 Uhr bei 
und gegen den FC Alsbach III,
die SVE II muss um 15 Uhr 
bei Kamerun Darmstadt 
(punktgleicher Nachbar in 
der Tabelle) antreten, die SVE I
spielt um 15 Uhr beim TSV 
Goddelau (aktuell auf Platz 
12 in der KOL). Am Mittwoch, 
dem 14.05., 20 Uhr, steht zu-
sätzlich das verschobene Aus-
wärtsspiel der SVE I bei Hellas 
Darmstadt an, einem weiteren 
Team, dass auch noch um den 
Aufstieg kämpft.  

Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

 
◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten

◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de
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Chili gegen Tomate

Erzhausen (ar). Am Samstag, 
den 3. Mai, fand unter dem 
Motto „Chili gegen Tomate“ 
die Pflanzentauschbörse in ei-
ner angenehmen Atmosphäre 
auf der Freifläche des Bücher-
bahnhofs in Erzhausen statt 
und wurde von zahlreichen 
Pflanzenliebhabern besucht. 
Der vorhergesagte Regen 
blieb aus und das gute Wetter 
trug zum Erfolg der Veranstal-
tung bei.

Organisiert wurde die Pflan-
zentauschbörse von WIR-
in-Erzhausen, dem Bücher-
bahnhof und dem Obst- und 
Gartenbauverein (OGV).

Die Pflanzentauschbörse 
verzeichnete zahlreiche An-
bieter, die eine vielfältige Aus-
wahl an Samen und Pflanzen 
präsentierten. Besucher, die 
selbst keine Pflanzen oder 
Samen mitgebracht hatten, 
konnten dennoch mit neuen 
Pflänzchen und Samen nach 
Hause gehen – es wurde flei-
ßig getauscht und verschenkt. 
Angeboten wurden zahlreiche 
Sorten von Nutzpflanzen und 
Blumen, z.B. verschiedene To-
matensorten, darunter auch 
seltene alte Sorten, Chilis und 

Paprika, eine große Vielfalt 
an Minze Sorten, Erdbeeren, 
mehrjährige und bienen-
freundliche Blumenstauden 
und vieles mehr.

Besonders hervorzuheben ist 
das Engagement der Damen 
des Obst- und Gartenvereins 
(OGV), die viele frisch getopf-
te Ableger bienenfreundli-
cher, mehrjähriger Stauden 
verschenkt haben. Damit und 
natürlich auch durch das An-
gebot der anderen Anbieter 
leistete die Veranstaltung 
auch einen wertvollen Beitrag 
zur Förderung der Biodiversi-
tät, Nachhaltigkeit und zum 
Klimaschutz.

Beim Austausch von Tipps 
und Ratschlägen zu Pflege, 
Standortwahl und Wasser-
bedarf der Pflanzen wurde 
rege gefachsimpelt, geplau-
dert und geplauscht. Die 
Veranstaltung bot einen ge-
lungenen Nachmittag voller 
Kommunikation, Austausch 
und nettem Beisammensein in 
einem angenehmen Rahmen.

Wir freuen uns schon auf die 
nächste Auflage der Pflan-
zentauschbörse „Chili gegen 
Tomate“.

Im Obstgarten Bäume auf 
schwach wachsenden Unterla-
gen entwickeln in den ersten 
Jahren oft mehr Früchte als 
sie versorgen können. Daher 
bleiben Äpfel und Birnen klein 
und haben wenig Aroma. Pro 
Büschel soll jeweils nur eine 
Frucht verbleiben, den Rest 
auskneifen. An den Trieben 
von Apfelbäumen auftreten-
de Blutläuse (weiße wollige 
Klümpchen) lassen sich mit 
einer weichen Bürste entfer-
nen. Weiße Johannisbeeren 
im Topf können jetzt noch 
gepflanzt werden. Sie schme-
cken sehr süß, haben wenig 
Fruchtsäure und werden 
wegen der hellen Fruchtfar-
be von der Kirschessigfliege 
verschont. Schwache Jungru-
ten bei Sommerhimbeeren 
bodennah zurückschneiden. 
Wildbienen und Hummeln mit 
Futterpflanzen und Nisthilfen 
in den Garten locken um die 
Bestäubung von Obstgehöl-
zen zu fördern.

Im Gemüsegarten will man 
laufend frischen Salat ernten, 
dann alle vierzehn Tage neue 
Sätze aussäen. Diese müssen 
nicht sehr umfangreich sein. 
Schossfeste Freiland-Kohlrabi 
für die Sommerernte setzen. 
Bei Paprika die erste Königs-
blüte ausbrechen und auf 
eine gute Wasserversorgung 
achten. Ist es zu trocken 
werfen die Pflanzen die fol-
genden Blüten und Früchte 
ab. Wärmeliebende Kräuter 

wie Majoran und Bohnen-
kraut jetzt auch aussäen. 
Puffbohnen und Erbsen nach 
dem Aufwachsen unbedingt 
anhäufeln. Um Tomaten und 
Basilikum zusammen aus dem 
eigenen Garten zu genießen 
sollte man Basilikum jetzt in 
Töpfen oder Kästen aussäen. 
Alle Beete vor dem Auspflan-
zen und Säen mit ausreichend 
organischem Dünger versor-
gen.

Im Ziergarten verblühte For-
sythien stark auslichten. Die 
ältesten Triebe bodennah zu-
rückschneiden um neuen Aus-
trieb aus dem Wurzelstock zu 
fördern. Dies gilt auch für früh 
blühende Spiersträucher. Nach 
den Eisheiligen dürfen auch 
Engelstrompete und andere 
empfindliche Kübelpflanzen 
ins Freie. Bei allen Pflanzen die 
jetzt rausgestellt werden auf 
ausreichende Bewässerung 
achten. Dahlienknollen die 
seit Monatsanfang in der Erde 
sind gegen Schnecken schüt-
zen. Von Tulpen, Hyazinthen 
und Narzissen verwelkte Blü-
tenstände abschneiden, bevor 
es zu Samenbildung kommt. 
Die Blätter aber stehen las-
sen. Bei Stiefmütterchen und 
Horn-Veilchen regelmäßig alle 
welken Blüten entfernen, da-
mit diese noch lange kräftig 
nachblühen.

Bauernregel für Mai: Mairegen 
auf Saaten, dann regnet es 
Dukaten.

Informationen des Obst- und Gartenbauvereins Erzhausen

OGV-Tipp für den Gartenmonat Mai

Meisterbetrieb
Riedl & Neff

● Reparaturen ● Aufarbeiten
● Neubeziehen von alt über 

modern bis Design
● Sonnenschutz

Langener Str. 6 
64390 Erzhausen
0 61 50 / 98 02 49

Polsterei-LeCanape@t-online.de
www.polsterei-lecanape.de

Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Empfehlungen vom 08.05.–14.05.2025

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgerei-jung-darmstadt.de

Grillbauchscheiben 100 g 1,39 €
Griller (halb fein/halb grob) 100 g 1,79 €
Putenlyoner
mit Champignons 100 g 2,99 €
Olivenwurst 100 g 1,89 €
Presskopf
(geräuchert im Mitteldarm) 100 g 2,19 €

SPD-Ortsverein Erzhausen informiert

Gelungene 1. Mai Feier am
Naturfreundehaus in Egelsbach

Erzhausen (hm). Auch die-
ses Jahr beteiligte sich der 
SPD-Ortsverein Erzhausen 
gemeinsam mit dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund, 
der SPD-Egelsbach und den 
Naturfreunden Egelsbach-
Erzhausen aktiv an der dies-
jährigen 1. Maifeier. Man 
war hierzu auf den Ansturm 
von Gästen gut vorbereitet. 
Hierbei hat sich im Vorfeld 
gezeigt wie wichtig Gemein-
schaft und Solidarität ist. Es 
war großartig, dass das Wet-
ter mitgespielt hat und ein 
großer Teil der Besucher auf 
umweltfreundliche Weise zu 
der Veranstaltung angereist 
sind.

Als Redner konnten für die-
ses Jahr der Vorsitzende des 
DGB Hessen-Thüringen Micha-

el Rudolf und der stellvertre-
tende Hessische Ministerpräsi-
dent und Wirtschaftsminister 
Kaweh Mansoori gewonnen 
werden.

In ihren Reden gingen sie 
schwerpunktmäßig auf The-
men wie Arbeitnehmerrechte, 
Bürokratieabbau, Errichtung 
von dringend benötigten 
Miet- und Sozialwohnungen 
und der leider immer weiter 
steigenden Mieten ein. Dies 
zeigt das auch besonders re-
levante Anliegen der Bevöl-
kerung in der Politik Gehör 
finden. Beide wurden nach 
ihrer Reden mit großem Ap-
plaus verabschiedet. 

Die SPD-Ortsvereine haben 
zum Abschluss die Gelegen-
heit genutzt ein Erinnerungs-
foto gemeinsam mit den Vor-

sitzenden von SPD-Erzhausen 
Dietrich Schmid (links) und 
SPD-Egelsbach Jürgen Sieling 
(3. von rechts), Kaweh 
Mansoori (2. von links) und 
Parteimitgliedern zu machen. 
Alles in allem war dies wieder 
eine gelungene Veranstaltung 
die für die Zukunft sicherlich 
viele positive Impulse gesetzt 
hat. 

Wer Interesse an der Arbeit 
der SPD-Erzhausen hat oder 
gerne am Erzhäuser politi-
schen Geschehen teilnehmen 
möchte, kann sich gerne auf 
unserer Webseite (www.spd-
erzhausen.de) informieren 
oder spricht uns an. Kon-
taktdaten hierzu auf unserer 
Webseite.  

Euer SPD-Ortsverein 
Erzhausen
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Gesundheit und Pflege im Fokus – Erleben. Verstehen. Vernetzen.

3. Gesundheits- und
Pflegetag Erzhausen

Erzhausen (cs). Am 10. Mai 
steht in Erzhausen alles im Zei-
chen von Gesundheit, Pflege 
und persönlichem Austausch. 
Der 3. Gesundheits- und 
Pflegetag lädt alle Interes-
sierten herzlich ein, sich zu 
informieren, mitzudiskutieren 
und neue Perspektiven zu 
entdecken. Das Thema Krebs 
betrifft alle – ob jung oder alt, 
ob selbst betroffen, in der Fa-
milie, im Freundeskreis, oder 
beruflich.

Erleben Sie spannende Ein-
blicke, verständlich auf den 
Punkt gebracht: Zwei renom-
mierte Gastredner bringen 
neueste Erkenntnisse aus For-
schung und Praxis mit:
- Prof. Dr. Jochen Maas, House 
of Pharma and Healthcare

- PD Dr. Stefan Schülke, Paul-
Ehrlich-Institut & TU Darm-
stadt

Im Mittelpunkt steht das 
Schwerpunktthema Krebs-
therapie – Wissen, das stärkt. 
Gemeinsam mit Fachleuten 

aus Politik, Wissenschaft 
und Gesundheitswesen wird 
über Fortschritte, Herausfor-
derungen und Chancen mo-
derner Therapien gesprochen.

Das Podiumsgespräch mit 
prominenter Besetzung führt 
Moderator Stefan Seibold:
- Heike Hofmann, Hessische 
Ministerin für Arbeit, Integ-
ration, Jugend und Soziales

- Claudia Lange, Bürgermeis-
terin Erzhausen & Schirm-
herrin des Gesundheits- und 
Pflegetages Erzhausen

- Dr. Christian Ude, Präsident 
Landesapothekerkammer

- Dr. Nojan Nejatian, Apothe-
ker, HAV- und LAK-Delegierter

Informieren und aktiv teil-
haben!

Beim Marktplatz der Mög-
lichkeiten erwarten Sie inter-
aktive Info- und Beratungs-
stände von ASB, AWO, DRK, 

Johanniter, Malteser, dem 
Verein „Das Frühgeborene 
Kind e.V.“, Dagmar Böhmer 
sowie der Heegbach Apothe-
ke und dem Sanitätshaus –
rund um Themen wie Prä-
vention, Pflege, Notfälle und 
Lebenshilfe/Krisenbegleitung.

Ob Sie selbst betroffen sind, 
Angehörige jeden Alters be-
gleiten oder sich informieren 
möchten – dieser Tag bietet 
wertvolle Impulse für alle Ge-
nerationen.

Gesundheit ist Teamarbeit – 
seien Sie dabei!

Weitere Infos & Reservierung
termine@heegbach-
apotheke.de

Veranstalter:
Gesundheits- & Pflegenetz-
werk Erzhausen und
die Gemeinde Erzhausen

Wann: Samstag, 10. Mai 2025 
Beginn: 14:00 Uhr
Wo: Bürgerhaus Erzhausen

Eintritt frei, barrierefrei

Tag der Gesundheit und Pflege 2024.
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 Super Stimmung und viele Besucher beim
Kranichsteiner Frühjahrs-Flohmarkt

Kranichstein (hv). Riesen-
groß war der Andrang an 
Flohmarktverkäuferinnen und 
-verkäufern beim Kranichstei-
ner Frühjahrsflohmarkt am 
letzten Samstag auf dem Neu-
en Marktplatz und entlang 
der Bartningstraße mitten in 
Kranichstein. „Viele Besuche-
rinnen und -besucher haben 
sich ganz ausdrücklich bei 
uns dafür bedankt, dass wir 
Flohmärkte in Kranichstein 
und damit Begegnung, Ge-
meinschaft und Miteinander 
möglichen, denn das ist ein 
großes erkennbares Bedürf-
nis sehr viele Menschen“, so 
Heribert Varelmann, vom 
Förderverein Kranichstein e.V. 
dem Veranstalter viele Feste 
und Feiern und auch der Floh-
märkte in Kranichstein. „Und 
weil Wunsch der Menschen 
nach fröhlicher Gemeinschaft 
erkennbar groß ist, wollen wir 
in diesem Jahr auch im Herbst 
am 6. September wieder einen 
weiteren Flohmarkt durchfüh-
ren, außerdem unser großes 
„Intern. Stadtteilfest die Bun-
te Wiese“ am 14. Juni gemein-
sam feiern.“ Ergänzte Nurije 
Dogan und Raimund Mieden 
vom Fördervereinsvorstand. 

Bereits vor dem offiziellen 
Aufbaustart lange vor 7 Uhr, 
war der Neue Marktplatz an 

der Bartningstraße in Kra-
nichstein bereits weitgehend 
gefüllt. Trotzdem gab es ge-
nügend Platz auch für alle, 
die später dazu kamen. „Einen 
Aufbaubeginn vor 7 Uhr wer-
den wir aber in Zukunft nicht 
mehr zulassen, das führt zu 
frühem Lärm, den wir den An-
wohnerInnen nicht zumuten 
wollen und verstösst gegen 
unsere Regeln. Ab 7 Uhr kann 
mit dem Aufbau begonnen 
werden, nicht vorher“, so He-
ribert Varelmann.

Überrascht war der Förder-
verein von dem sehr großen 
Andrang an Verkäufer:innen, 
die teils von weit her kamen, 
um mal wieder auf einem 
richtigen Flohmarkt ihre 
Artikel anbieten zu können. 
Flanieren und sehen, kaufen 
und verkaufen, war das Mot-
to bei diesem Frühjahrsfloh-
markt, in der Neuen Mitte 
im Herzen von Kranichstein. 
„Unser Konzept ist erneut voll 
aufgegangen, mit dem Wet-
ter hatten wir großes Glück. 
Ein solcher Flohmarkt mitten 
im Herzen unseres Stadtteils, 
entspricht offensichtlich den 
Bedürfnissen der hier leben-
den Menschen“, so Gerhard 
Abendschein und Gabi Ringel-
berg, die zusammen mit 
Edmund Trinkaus und Klaus 

Hildenbrand, sowie Armin 
Ringelberg das Ordnerteam 
bildeten, Ansprechpartner 
für alle Käufer:innen und 
Verkäufer:innen waren und 
für eine geregelten Ablauf 
sorgten. „Alles hat prima ge-
klappt, die Menschen waren 
sehr diszipliniert“. Etwa die 
Hälfte der Ständebeschicker 
waren nach eigenen Aussagen 
aus dem Umland, und auch 
ferneren Orten bis aus Of-
fenbach und dem Odenwald 
nach Kranichstein angereist, 
die andere Hälfte waren Fa-
milien aus Kranichstein. Zu 
einem Großteil wurde Kinder-
kleidung, Spielzeug aber auch 
Kleidung für Erwachsene und 
Haushaltsgegenstände, aber 
auch Kunst und Antiquitä-
ten und so manches antike 
Schätzchen, eben alles, was 
auf einen Flohmarkt passt 
angeboten und verkauft. Die 
allermeisten VerkäuferInnen 
zeigten sich zufrieden, die 
Geschäfte liefen offensichtlich 
gut. „Das wichtigste, so ein 
Verkäuferpaar, das aus dem 
Odenwald angereist war, ist 
die echt ruhige und entspann-
te Stimmung, die auf großen 
und professionellen Floh-
märkten oft fehlt, deswegen 
kommen wir immer wieder 
gerne nach Kranichstein.“ 

Und immer wieder hörten 
die Fördervereinsmitglieder 
die Bitte von Besuchern und 
Beschicken doch bald wie-
der einen solchen Flohmarkt 
anzubieten. Besonders gut 
gefallen hat auch das Ambi-
ente. „Der neue Marktplatz 
endlich einmal mit regen 
Treiben und vielen Menschen 
bei herrlichem Sonnenschein 
und unter schattigen Bäumen, 
das ist eine wirklich schöne 
Atmosphäre mitten zwischen 
den Hochhäusern, dabei kam 
so manches nette Gespräch 
zustande“, so zwei Besuche-
rinnen aus Darmstadt und 
dem benachbarten Arheilgen, 
„wir kommen im Herbst sicher 
wieder.“

Besonders erfreulich auch 
das Ende des Flohmarktes. 
Bereits kurz nach 14 Uhr war 
der Platz fast wie leergefegt 
und vom Flohmarkt tatsäch-
lich beinahe nichts mehr zu 
sehen. Alle haben sich an die 
Regeln gehalten.

Es gab und gibt keine Ab-
fallentsorgung, alles wurde 
mitgenommen. So macht es 
Spaß und deshalb wird der 
Förderverein gerne ein solches 
Angebot weiterführen. Aber 
im Herbst erst mit Aufbaube-
ginn ab 7 Uhr!

FVK Mitglieder mit den Aktiven des DRK am Frühstücksstand.                                                                       (Foto: H. Varelmann)

Darmstadt entdecken
Öffentliche Stadtführungen bieten neue Perspektiven

Darmstadt (aa). Stadtfüh-
rungen bieten die ideale Ge-
legenheit, die Stadt aus neuen 
Blickwinkeln zu entdecken, 
spannende Geschichten zu 
erleben und tiefere Einblicke 
in ihre Kultur und Geschichte 
zu gewinnen.

Die „Highlight-Touren“ bie-
ten dabei mit spannenden 
Themenführungen besonde-
re Perspektiven auf die Stadt. 
Die Themen im Mai:

Universitäts- und Landes-
bibliothek der TU Darmstadt 
im Wissenschaftsschloss

Willkommen in der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek 
der TU Darmstadt im Wissen-
schaftsschloss: Eine beeindru-
ckende Atmosphäre und eine 
der modernsten Lern- und 
Wissensräume der TU Darm-
stadt. Bei der Führung geht es 
nicht nur um die vielfältigen 
Bestände und Services der 
Bibliothek, sondern auch ihre 
historische Bedeutung als zen-
traler Ort für Forschung und 
Lehre. 

Die Führung findet am Frei-
tag, 9.5. & 23.5., jeweils um 
16 Uhr statt und dauert 60 
Minuten. Der Treffpunkt ist 
am Eingang zum Residenz-
schloss, Südseite, großes Tor 
am Marktplatz. Die Karte 
kostet 11,50 Euro (ermäßigt 
9,00 Euro). Tickets sind nur im 
Vorverkauf erhältlich.

Geschichte eingeSCHLOSSen: 
Führung im Residenzschloss 
und Schlossmuseum

Das Darmstädter Residenz-
schloss birgt eine Fülle von 
Geschichte(n), die bei dieser 
Führung beleuchtet werden 

sollen. Nach einem Rundgang 
durch die Außenanlagen 
werden Kostbarkeiten des 
hessischen Fürstenhauses im 
Schlossmuseum besichtigt. 
Ein Streifzug durch sieben 
wechselvolle Jahrhunderte im 
Herzen Darmstadts. 

Die Führung findet am 
Sonntag, 11.5., um 15 Uhr 
statt und dauert 90 Minuten. 
Treffpunkt ist die Kasse des 
Schlossmuseums. Die Karte 
kostet 14,50 Euro (ermäßigt 
11,00 Euro). Tickets sind nur 
im Vorverkauf erhältlich.

Darmstädter Marktgebabbel –
Kulinarische Tour über den 
Wochenmarkt

Das vielfältige Angebot an 
frischen, handgefertigten Pro-
dukten und Delikatessen aus 
der Region lockt wöchentlich 
Einheimische wie Auswärtige 
an. Die Darmstädter Wochen-
marktführung bietet eine 
Tour, die alle Sinne anspricht. 
Verschiedene Marktstände 
laden zum Probieren regio-
naler Spezialitäten ein. Dabei 
entsteht die Gelegenheit, 
mit Marktbeschickern ins Ge-
spräch zu kommen. Vielfalt, 
Farben und Gerüche werden 
begleitet von alten und neuen 
Geschichten des Marktgesche-
hens. Probierstückchen und 
ein deftiger Imbiss sind eben-
so im Preis enthalten wie ein 
Gläschen Wein oder Trauben-
saft direkt vom Winzer. 

Die Führung findet am Sams-
tag, 17.5., um 12 Uhr statt 
und dauert 90 Minuten. Der 
Treffpunkt ist am Eingang 
zum Residenzschloss, Südsei-
te, großes Tor am Marktplatz. 
Die Karte kostet 20,00 Euro. 

Tickets sind nur im Vorverkauf 
erhältlich.

„DA staunst du.“ –
Fahrradtour

Mit dem Fahrrad erschließt 
sich die Stadt auf besondere 
Weise. Es geht durch Gässchen 
und Passagen, die man sonst 
kaum kennt. Zweckmäßige 
Kleidung und ein verkehrs-
tüchtiges Fahrrad sind uner-
lässlich. 

Die Führung findet am 
Sonntag, 18.5., um 15.00 Uhr 
statt und dauert 60 Minuten. 
Treffpunkt ist der Darmstadt 
Shop, Luisencenter. Die Karte 
kostet 11,50 Euro (ermäßigt 
9,00 Euro). Tickets sind nur im 
Vorverkauf erhältlich.

Blick aus Darmstadts höchs-
tem Haus – h_da-Campus 
Schöfferstraße

Architektonisch preisgekrönt 
ist das Hochhaus der h_da: Mit 
66 Metern Darmstadts höchs-
tes Haus. Ein Panoramablick 
ist bei der Campustour inklu-
sive. Weitere Stationen: Das 
denkmalgeschützte Gebäude 
des Fachbereichs Architektur, 
Neubau Studierendenhaus 
und die haushohe „O-Plastik“ 
als Beispiel für Kunst am Bau. 
Die Führung findet am Don-
nerstag, 22.5., um 16.30 Uhr 
statt und dauert 90 Minuten. 
Der Treffpunkt ist am Hoch-
haus in der Schöfferstraße. 
Die Karte kostet 14,50 Euro 
(ermäßigt 11,00 Euro). Tickets 
sind nur im Vorverkauf erhält-
lich.

Waldspirale – Rundgang
um ein Kunstwerk 

Rundgang um das im Jahr 

2000 fertiggestellte Kunst-
werk Waldspirale von Frie-
densreich Hundertwasser. 
Die Führung liefert Einblick 
in die Idee vom organischen, 
menschengerechten Wohnen 
Hundertwassers. 

Die Führung findet am Sonn-
tag, 25.5., um 15 Uhr statt und 
dauert 60 Minuten. Treff-
punkt ist an der Waldspirale, 
der Durchgang zum Innenhof. 
Die Karte kostet 11,50 Euro 
(ermäßigt 9,00 Euro). Tickets 
sind nur im Vorverkauf erhält-
lich.

Alle Informationen und 
Tickets zu den Führungen er-
hältlich im Darmstadt Shop am 
Luisenplatz oder online auf 
www.darmstadt-tourismus.
de/fuehrungen-highlights

Die regelmäßigen Führung-
en „Stadtrundgang: Darm-
stadt auf einen Blick/DA 
staunst du.“, „Mathildenhöhe 
Darmstadt – UNESCO Welter-
be“, Rundgang im Museum 
Künstlerkolonie Darmstadt 
sowie die Touren im Staats-
theater Darmstadt finden 
wöchentlich bzw. monatlich 
statt. Übersicht zu diesen 
Führungen und Terminen der 
Touren auf www.darmstadt-
tourismus.de/fuehrungen

Mit den Erlebnisgutscheinen 
gibt es auch Gutscheine für 
ausgewählte Führungen so-
wie Wertgutscheine für indi-
viduelle Gruppenführungen, 
die direkt online gebucht und 
zuhause ausgedruckt werden 
können. www.darmstadt-
tourismus.de/fuehrungen-
gutscheine 

Radeln ohne Alter
beim Blumenbasar der Aumühle in Wixhausen

Arheilgen (ue). Zum bunten 
Treiben auf dem Blumenbasar 
kamen in diesem Jahr auch 
Senioren aus Arheilgen in den 
Fahrrad-Rikschas. Während sie 
die Angebote des Festes er-
kundeten, hatten die Piloten 
und Pilotinnen des Arheilger 
Stadtteilvereins alle Hände 
voll am Info-Stand zu tun.

Bei bester Stimmung und 
gutem Wetter wurde hier 
über die ehrenamtliche Arbeit 
mit den Rikschas informiert. 
Die Fahrzeuge waren fast 
ständig zu Schnupperfahrten 
mit interessierten Besuchern 
unterwegs.

Sicherlich ein Highlight des 

Rikscha-Jahres, strahlende 
Menschen mit bunten Blumen, 
Musik, viele Gespräche und 
eine verknüpfende Aktion 
mit zwei Kooperationspart-
nern des Vereins: Aumühle –
Mission Leben und DRK-Senio-
renzentrum Fiedlersee.

Zum nächsten Einstiegs-Ter-
min ins Rikscha-Ehrenamt lädt 
Radeln ohne Alter am Freitag, 
9. Mai, um 17.30 Uhr ins Se-
niorenzentrum Fiedlersee ein 
und am 10. Mai, um 11 Uhr, 
zum Stammtisch-Erfahrungs-
austausch in den Nachbar-
schaftstreff Alte Feuerwehr 
des Arheilger Stadtteilvereins, 
Frankfurter Landstraße 131.

Es gibt in jedem Alter ein Recht auf Wind in den Haaren. (Foto: 
Mira Eilenstein)

Zweiter Ausflug der
DRK Nachbarschaftshilfe

am Samstag, 17. Mai 2025, nach Bisterschied

Arheilgen (cd). Fahren Sie 
mit uns nach Bisterschied zur 
Falknerei der Herzen. Wir 
werden dort in einer Führung 
und Vorführung sehr viel 
über Greifvögel und Eulen 
erfahren. Anders als in der 
„klassischen Falknerei“ oder 
bei der Beizjagd oder den 
„Flugvorführungen“ sind wir 
dort den Tieren so nah wie nie 
zuvor! Die Eulen und Greifvö-
gel sind reine Therapievögel. 
Aufgezogen mit viel Geduld 
und Liebe. Man kann sie strei-

cheln, kuscheln, küssen und 
liebhaben. 

Bevor wir mit den Tieren in 
Kontakt treten, stärken wir 
uns bei Kaffee und Kuchen. 
Wir treffen uns um 12.30 Uhr 
am DRK Arheilgen, Messeler 
Straße 112. Eine Abholung ist 
auf Wunsch möglich – bitte 
bei der Anmeldung ange-
ben. Rückkehr ca. 19.00 Uhr. 
Anmeldungen wie immer bei 
Christel Doppstadt, Telefon 
06151-3606248 oder 0151-
55773414.

Reparaturcafé Wixhausen
DRK Aktive Senioren Wixhausen

Wixhausen (rb). Das Repa-
raturcafé Wixhausen öffnet 
seine Pforten wieder am 
Donnerstag, 15. Mai 2025, 
in den Räumen der DRK-Ge-
meinschaft Aktive Senioren 
Wixhausen in der Ostend-
straße 27-29 in Darmstadt-
Wixhausen. Beginn ist 15 Uhr, 
das Ende gegen 18.30 Uhr
(Cafébetrieb endet ca. um 
17.30 Uhr). Im Reparaturcafé 
sind wie gewohnt Reparatur-
helferinnen und -helfer für 
Elektro/Elektronik (netz- oder 
batteriebetrieben), mechani-
sche Geräte, Haushalts- und 
Gartengeräte, Kleinmöbel 
und Fahrradreparaturen an-
wesend. Abgesehen von Fahr-
rädern bringen Sie bitte nur 
Dinge, die Sie alleine mit zwei 
Händen transportieren kön-
nen, also insbesondere keine 
Haushaltsgroßgeräte, außer-
dem bitte keine Kaffee-Voll-
automaten. Zwei Expertinnen 
kümmern sich wieder speziell 
um Holzarbeiten und Textilar-
beiten. Die digitale Beratung 

findet ebenfalls wieder statt, 
die bei Fragen und Problemen 
mit Smartphone, Laptop und 
PC Hilfestellung leistet. Mit 
einem speziellen Geräteprüfer 
kann das Reparaturcafé nach 
einer Reparatur netzbetriebe-
ner Geräte diese normgerecht 
auf ihre Betriebssicherheit 
überprüfen.

Grundsätzlich ist keine Vor-
anmeldung nötig, aber wegen 
des zuletzt großen Andrangs 
wird eine Voranmeldung emp-
fohlen. Das hat weiterhin den 
Vorteil, dass sich die Repara-
teure entsprechend vorberei-
ten können. Einen Laufzettel 
zum Ausfüllen vorab gibt es 
zum Herunterladen im Netz 
auf den ASW-Seiten (https://
aktive-senioren.wixhausen.
org/reparaturcafe). Für vor-
ab übersandte Laufzettel, 
Anmeldungen und Rückfra-
gen steht die E-Mail-Adresse 
reparaturcafe@wixhausen.
org zur Verfügung. Das Team 
vom Reparaturcafé freut sich 
wieder auf Ihren Besuch!
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Profitieren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen! 
Also, bei Aufbruchstimmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine Mail an  

querbeet.reisen@t-online.de. Weitere Infos findet man auf: www.querbeet-reisen.de

Es ist mal wieder an der Zeit  
für einen Mutausbruch.

QuerQuerBeetBeet Reisen Reisen  
Ellen Dehl-Ziorkewicz, 64390 Erzhausen, Hauptstr. 18 
12. 8. Nordschwarzwald – Freudenstadt  Berühmt ist Freudenstadt 
für den größten Marktplatz Deutschlands mit seinen Arkaden + den 
50 Wasserfontänen. Inkl. sackundiger Gästeführung im 1599 erbau-
ten Freudenstadt                                                                              € 48,50 
12.9. Romantisches Neckartal inkl. Schifffahrt auf dem gemütlich 
dahinfließenden Neckar von Heidelberg bis Neckarsteinach. Freizeit 
auch in Eberbach                                                                              € 49,50   
23.9. Schwarzwald mit Nudelmanufaktur Romantisches Teinach-Tal, 
Kloster Hirsau im Nagold-Tal und Einkehr zur Original Schwarzwälder 
Kirschtorte Inkl. Vorführung in der Nudelmanufaktur + 1x frisch ge-
kochtes Nudelgericht                                                                       € 49,50 

22.8. -24.8. Alpen - Füssen, die romantische Seele Bayerns. 2x ÜHP 
im 4*Hotel in Kempten mit Stadtführung + Käserei-Besuch mit Ver-
kostung. € 330,-EZ + € 40,- Zubuchbar: Musical Ludwig² in Füssen 
04.9.- 08.9. Dessau, das Wörlitzer Gartenreich + Wittenberg 
von ‚Mensch Martin‘ bis Bauhaus. Mit Merseburg + Gotha.                                      
                                                                        p.P. im DZ € 535,-/EZ + € 98,-
04.10.- 09.10. 6 Tage Ostsee hautnah! Wo die mächtige Han-
se florierte, erblühten einst die schönsten Städte des Ost-
seeraums. 4*Hotel in Rostock. Ausflüge: ‚Natur pur‘ in Fisch-
land-Zingst, Rügen, Erlebnis Bernstein oder Backsteingotik in 
Stralsund + Bad Doberan,         p. P. € 659,-/EZ: + € 199,- 

Jede Reise ist wie ein eigenständiges Wesen;
keine gleicht der anderen. (John Steinbeck)

Profi ti eren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen!
Also, bei Aufb ruchssti mmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine E-Mail an 

querbeet.reisen@t-online.de weitere Infos fi ndet man auf: www.querbeet-reisen.de

27.8. Weinproben-Fahrt zu Gruber's inkl.
großer Weinprobe, Wasser, Vesperplatt e      € 75,-
10.9. Pfalz: Mit dem Pferdegezogenen Planwagen
gemächlich durch die malerischen Weinberge
gleiten, während das beruhigende Geräusch der
Hufe und das sanft e Schaukeln des Wagens ent-
schleunigend wirkt. Inkl. 2 Std. Planwagen + 
1 Glas Wein                                                         € 85,-
25.9. Koblenz – Schiff 
inkl. 2 Std. Große Burgen-Schiff s-Rundfahrt   € 74,-
09.11. 'Mrs. Doubtf ire' Musical-Fahrt
nach Düsseldorf. Abfahrt ca. 12 Uhr – Rückkunft  
ca. 0:45 Uhr. Inkl. Karten in I + II:    € 155,- + € 169,-

09.8. - 12.8. Festspiel-Zeit in Burghausen mit
weltlängster Burg, Altötti  ng, Plätt enfahrt auf
der Salzach, Besuch Hammerschmiede u.v.m.
3x ÜF, 1xAbendmenü 'Helmbrecht', Burgführung,
Festspiel-Karte (überdachte Plätze)
pro Pers. € 665,- / im EZ € 764,-
17.8. - 22.8. Görlitz& die Lausitz (6 Tage)
Von Eisenbahn-Romanti k im Zitt auer Gebirge,
Bautzen: Stadt der Türme, Fürst Pückler + zum
'Eier-Likör' bietet diese Reise viel Erlebenswertes.
5x ÜHP p. Pers. € 859,- / im EZ: € 977,-
12.9. - 15.9. Luxemburg: Das Tal der 7 Schlösser
mit Saarburg, Grevenmacher, Schloss Vianden

AUTOAUTO
 BRUST BRUST

Ihre Meisterwerkstatt
für alle Marken

und für alle Fälle !

Guerickeweg 3 und 6
64291 Darmstadt
Tel: 06151-3967597
Fax: 06151-370326

Professionell

Fortschrittlich

Persönlich

Hochwertig

Schnell

Preiswert

LEISTUNGSPROFIL
• Elektrik / Elektronik
• Fahrzeugdiagnose
• Stoßdämpfer
• Unfallinstandsetzung
• Auspuff /

Rußpartikelfi lterauto·brust.de

• Achsvermessung
• Anhängerkupplungen
• Licht
• HU / AU

• Karosserie
• Klimatechnik
• Reifenservice
• Glasservice

HU / AU für alle Marken und Baujahre

• Bremsen
• Ölwechsel
• Inspektion
• Abschleppdienst
• Ersatzwagen
• uvm.

Arheilger Stadtteilverein

Line Dance – ein Abend zum 
Schnuppern und Ausprobieren

Arheilgen (gl). Line Dance, 
d.h. tanzen ohne festen Part-
ner, alleine, aber in der Grup-
pe; in Reihen und Linien, vor 
und nebeneinander; zu Klas-
sikern, aktueller Musik aber 
natürlich auch zu Country und 
Western; zu unterschiedlichen 
Rhythmen, wie z.B. Cha Cha, 
Rumba, Boogie, Rock ‚n‘ Roll, 
R‘n‘B, Salsa, Walzer, Tango, 
Bachata und sogar auch 
Charleston; zu langsamer aber 
auch zu schneller Musik; und 

das Schöne dabei: Das Alter 
spielt beim Line Dance keine 
Rolle!

Die Schnupperstunde wird 
geleitet von Dieter Lasser, der 
seit mehr als 15 Jahren Line 
Dance unterrichtet (www.
line-dance.dieter-lasser.de).

Kommen Sie vorbei und ha-
ben Sie Spaß beim Tanzen –
denn man kann (eigentlich) 
niemendem auf die Füße tre-
ten!

Der Eintritt ist frei. Wir
bitten um eine Spende zu-
gunsten weiterer Veranstal-
tungen des Arheilger Stadt-
teilvereins.

Wann: Mittwoch, den 14.5., 
Beginn: 19:00 Uhr
Wo: Muckerhaus Arheilgen, 
Messeler Str. 112a

Veranstalter:
Arheilger Stadtteilverein
arheilger-stadtteilverein.de

(Foto: D. Lasser)

Ferienfreizeiten beim
Reitverein Arheilgen

Arheilgen (sj). Einige Plätze 
sind noch frei bei zwei Frei-
zeitangeboten des Reitvereins 
Darmstadt-Arheilgen in den 
Sommerferien.

„Rund ums Pferd I“ fin-
det statt vom 14. bis 18. Juli 
2025, der Termin für „Rund 
ums Pferd II“ ist vom 28. Juli 
bis 1. August 2025 (jeweils 
von Montag bis Freitag). Die 
Kinder werden von 9-16 Uhr 
auf dem Vereinsgelände an 
der Steinstraße betreut, auch 
das Mittagessen ist einge-
schlossen. An den beiden 
Ferienfreizeiten können auch 
jüngere, pferdebegeisterte 

Kinder teilnehmen, die noch 
über keine reiterliche Erfah-
rung verfügen. Damit sie 
spielerisch Vertrauen zu den 
Vierbeinern aufbauen und 
erste Grundkenntnisse im Sat-
tel erwerben können, werden 
sie auf den Ponys des Vereins 
geführt. Der sichere Umgang 
mit den Pferden wird außer-
dem täglich beim Putzen und 
Satteln trainiert. Für bereits 
geübtere Teilnehmer steht 
Longen- bzw. Reitunterricht 
auf dem Programm. Auch zwi-
schen den Reitstunden wird 
bei „Rund ums Pferd“ keine 
Langeweile aufkommen. Im 

„Sommergarten“ des Vereins 
steht ein Planschbecken zum 
Abkühlen bereit, und es wer-
den sportliche Aktivitäten wie 
Tischkicker- und Tischtennis-
spielen sowie Bastelaktionen 
angeboten. Der Preis beträgt 
200 Euro für Vereinsmitglie-
der und 250 Euro für Nicht-
Mitglieder.

Weitere Informationen und 
Anmeldeformulare gibt es auf 
der Website des Vereins www.
reitverein-arheilgen.de unter 
der Rubrik „Downloads“ 
und unter karin.barnewald-
schmitt@reitverein-arheilgen.
de

Ostereiersuchen im Mühlchen
mit strahlenden Kinderaugen und köstlichem Kuchen-Buffet

Arheilgen (es). Bei wunder-
bar lauer Frühlingsluft sind 
am Ostermontag zahlreiche 
Familien mit ihren kleinen 
und großen Kindern voller 
Vorfreude der Einladung des 
Fördervereins zur Ostereier-
suche gefolgt. 

Das idyllische Arheilger 
Mühlchen hatte sich zum 
Auftakt der Saison heraus-
geputzt – nach einer kleinen 
Entschlammung strahlte der 
frisch mit Wasser gefüllte Na-
turbadesee um die Wette mit 
den mehr als  200 kleinen Ent-
deckern, die es kaum erwar-
ten konnten die bunten Eier 
im frischen Grün zu finden.

In der Luft lag der Duft von 

frischen Waffeln und die 
Begeisterung bei den Eltern, 
Großeltern und Freunden 
fand seinen Höhepunkt bei 
dem legendären Kuchen-Buf-
fet mit den von Mitgliedern 
gebackenen Kuchen – einer 
war köstlicher als der andere.

Mit strahlenden Gesichtern 
kehrten die Kinder von der 
Suche zurück und genossen 
anschließend weitere Aktivi-
täten wie Kinderschminken 
und frisch gebackene Waffeln.

Dieser Osternachmittag war 
ein gelungener Start in das 
neue Mühlchenjahr 2025, das 
der Förderverein am 11. Mai 
mit seinem traditionellen An-
schwimmen feiert.

Der Förderverein sagt ein 
herzliches Dankeschön an 
alle Ehrenamtlichen für die 
sehr gute Organisation und 
Durchführung durch die ge-
schätzten Vereinsmitglieder 
und die großzügigen Spenden 
des wie immer reichhaltigen 
und sehr köstlichen Kuchen-
Buffets.

Der Förderverein freut sich 
auf eine schöne, sonnige Ba-
desaison und auf viele zufrie-
dene, glückliche Badegäste.

Weitere Informationen zu 
den Veranstaltungen und 
zum Naturfreibad Arheilger 
Mühlchen gibt es ausführlich 
auf der Homepage www.
muehlchen.de

Spende an den Werkhof Darmstadt

Darmstadt (rh). Anlässlich 
seines 75sten Geburtstages 
im März d.J. hatte der Berufs-
pädagoge und langjährige Be-
rufsschullehrer Rolf Hartmann 
seine Gäste aufgefordert auf 
Geschenke zu verzichten und 
statt dessen Geld zu Gunsten        
des Werkhofes Darmstadt zu 

spenden. Zur Freude aller Be-
teiligten kam die stolze Sum-
me von 1.700,00 € zusammen.

Die Übergabe fand Ende Ap-
ril vor der Fahrradwerkstatt 
statt, der speziell das Geld 
zugute kommt. Anwesend 
waren außer dem Spender, 
die Vorstände Anne Küffner 

und Akin Fehn und die beiden 
Fahrradmechaniker Sven Roh-
wer und Jan Kohlstädt.

Wer mehr über die regio-
nalen und internationalen 
Projekte des Werkhofs erfah-
ren möchte, findet weitere 
Informationen unter https://
werkhof-darmstadt.de/

Arheilger Stadtteilverein

Sonntagsfrühstück am 11. Mai 2025
Arheilgen (his). Am 11. Mai 

2025 findet wieder das Sonn-
tagsfrühstück im Nachbar-
schaftstreff Alte Feuerwehr 
statt. Am Frühstücksbuffet 
können Sie sich selbst bedie-
nen mit leckeren Brötchen, 
Wurst, Käse, Obst, Marmela-
de, Eiern, Müsli und vielem 
mehr. Immer gibt es auch 
kleine kulinarische Überra-
schungen sowie Kaffee, Tee 
und Orangensaft. In netter 
Atmosphäre können Sie Neu-

igkeiten austauschen und  
neue Kontakte knüpfen. Ein 
Unkostenbeitrag von 10 Euro 
wird erhoben.

Zur besseren Planung bitten 
wir, sich bis zum 8. Mai 2025 
anzumelden unter der Tele-
fonnummer 0155-60127115. 
Sollten Sie niemanden errei-
chen, dann sprechen Sie auf 
den Anrufbeantworter, wir 
hören diesen regelmäßig ab. 
Sie können sich aber auch bei 

unserem Kaffeetreff am Don-
nerstag, den 8. Mai, in der Zeit 
von 15.00 bis 17.00 Uhr anmel-
den, dieser findet ebenfalls im 
Nachbarschaftstreff statt. Wir 
freuen uns auf viele hungrige 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer.

Wann: 11. Mai 2025 von 
10.00 bis 13.00 Uhr

Wo: Nachbarschaftstreff  
Frankfurter Landstraße 131
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Arc De Soleil 05.08.  Kettcar 06.08.  

MOOP MAMA × ÄLICE 07.08.  

Babylon Circus 08.08.  Apsilon 09.08. 

Wilhelmine 10.08.  

Bia Ferreira × Ebow 14.08.  

Jeremy Loops 17.08.  D!E GÄNG 24.08.

Afghanistan – Unterstützung der
Mädchenschule und Frauenorganisation

Arheilgen (fb). Am Mitt-
woch, den 30. April, fand im 
Nachbarschaftstreff „Alte 
Feuerwehr“ in Nord-Arheil-
gen eine besondere Veranstal-
tung statt: Die Darmstädterin 
Farsane Baraki berichtete 
über ihre Reise nach Herat in 
Afghanistan und zeigte, wie 
sie dort eine Mädchenschule 
und die Frauenorganisation 
unterstützt. 

Trotz des schönen Wetters 
kamen einige Besucher, um 
mehr über das Leben afgha-
nischer Frauen und Mädchen 
zu erfahren. Farsane Baraki 
zeigte beeindruckende Fotos 
und Videos. Gemeinsam mit 
ihrer Mutter, Saleha Siddiqi – 
der Leiterin der Frauenorga-
nisation Shams (deutsch: „die 
Sonne“) – hatte sie Schulma-
terialien und Möbel für die 
Schule besorgt. Die Tische 
wurden in einer Schreinerei 
für die Schülerinnen in Herat 
extra angefertigt. 

In einer Pause konnten die 
Gäste afghanischen Safran-
tee und leckere Spezialitäten 
kosten. Es wurde vieles über 
die Bildung der Mädchen 
und Frauen in Afghanistan 
gesprochen sowie ausge-
tauscht. Die Stimmung war 

herzlich und offen. Der Hö-
hepunkt des Abends war 
die Vorstellung von Farsane 
Barakis neuem Kochbuch: 
„Afghanisch – Kulinarisch –
Vegan“. Viele Gäste waren 
begeistert von dem Kochbuch 
und erwarben ein Exemplar.

Das Buch ist nicht nur ein 
Kochbuch, sondern erzählt 
auch von afghanischer Kultur, 

den Einsatz für Bildung und 
dem wertvollen Gewürz Saf-
ran. Es zeigt sogar, wie man 
Safran im eigenen Garten an-
bauen kann. „Ich bin auf der 
Suche nach einem geeigneten 
Sponsor für mein neues Koch-
buch“, betonte sie. 

Darüber hinaus wurden 
handgemachte Produkte der 
Frauenorganisation präsen-

tiert – bunte Geldbörsen, 
Waschlappen und mehr.

Die gesammelten Spenden 
helfen den Frauen in Afgha-
nistan, da sie dort keine be-
ruflichen Tätigkeiten ausüben 
dürfen. Für sie ist die Hand-
arbeit eine wichtige Einnah-
mequelle. Weiterhin sprach 
Barakis Tochter, Tamana (22), 
über ihre eigenen Erlebnisse 
in Herat. Viele hörten ihr auf-
merksam zu – ihre Eindrücke 
bewegten das Publikum sehr.

Über die großzügigen Spen-
den freute sich Frau Baraki 
sehr: „Mit diesem Geld kann 
meine Mutter den Mädchen in 
Herat Schulmaterial besorgen. 
Dafür bin ich sehr dankbar.“ 

Sie dankte Gabriele Lücker 
und Norbert Hahn für die Or-
ganisation der Veranstaltung 
an diesem Abend.

Außerdem bedankte sie sich 
bei Manuela Erhard und Farid 
Ahmad Siddiqi für die Aufnah-
me der Bilder und Videos. 

Mit der Unterstützung ihrer 
Familie wurde es zu einem 
unvergesslichen Abend vol-
ler bewegender Geschich-
ten, schöner Begegnungen 
und Hoffnung – ein Stück 
Afghanistan mitten in Nord-
Arheilgen.
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Karl Traser GmbH
Ritterstraße 13, 64291 DA-Arheilgen
Telefon:  0 61 51 / 37 18 76
E-Mail:  info@karl-traser.de

www.karl-traser.de

Jahreshauptversammlung
der DRK Aktiven Senioren Wixhausen

Wixhausen (rb). Am 14.04.25 
fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung der DRK 
Aktiven Senioren Wixhausen 
statt. Turnusmäßig stand bei 
dieser Versammlung die Neu-
wahl des Vorstandes an.

Nach Begrüßung der zahlrei-
chen Anwesenden und zwei 
Gästen aus dem Vorstand des 
DRK OV Arheilgen-Wixhausen 
konnte der Leiter der Aktiven 
Senioren, Ralph Becker, die 
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einladung und 
Beschlussfähigkeit vorneh-
men. Vor den verschiede-
nen Berichten musste leider 
dreier in der vergangenen 
Berichtperiode verstorbener 
Mitglieder gedacht werden: 
Marlies Süßmann, Erich Vogt 
und Heinz Benz. Es waren ei-
nige Ehrungen vorzunehmen 
für 10 Jahre Mitgliedschaft in 
der DRK-Gemeinschaft.

Im anschließenden Bericht 
des Leiters konnte dieser von 
zahlreichen Veranstaltungen, 
Vorträgen, Kinoprogramm 
und Unternehmungen berich-
ten, so vom herausragenden 
Konzert mit Irith Gabriely, 
dem Jazzfrühschoppen mit 
„The Performers“, einer 
Fahrradcodierungs-Aktion 
durch die Polizei, verschie-
denen Ausflügen und Vor-
trägen oder der Vorführung 
von „Just for Fun Express“ 
im Schulhof. Daneben liefen 
die regelmäßigen Veranstal-
tungen, Gud Stubb-Café, 
Radtouren, internationale 
Gesprächsrunde „Frauen für 
Frauen“, das Reparaturcafé 
und viele andere mehr ab. 
Teilgenommen wurde eben-
falls am „Tag der Vereine“ im 
Bürgermeister-Pohl-Haus und 
am Wixhäuser Weihnachts-
markt am Glühweinstand des 

DRK. Insgesamt nahmen 4536 
Gäste an 346 Veranstaltungen 
teil. Die Aktiven Senioren leis-
teten dabei mehr als 2000 do-
kumentierte Arbeitsstunden. 

Kassenwartin Carmen Christ-
mann konnte wieder einmal 
von soliden Finanzen mit 

ausreichenden Rücklagen be-
richten. Nach der Entlastung 
des Vorstands kam es dann 
unter der Versammlungslei-
tung von Ursula Koch zu den 
Neuwahlen des Vorstandes. 
Zum Leiter der DRK-Gemein-
schaft wurde Ralph Becker 

wiedergewählt, zur neuen 
Schriftführerin Cornelia 
Herrlitz. Der stellvertretende 
Leiter Ottmar Koch sowie die 
Kassenwartin Carmen Christ-
mann wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. In ihren Ämtern als 
Beisitzer wurden Manfred 
Zietlow, Walter Christmann, 
Doris Plach, Rosemarie Kota 
und Hans-Peter Hohmann 
ebenfalls bestätigt. Sabine 
Zschitschick, bisher Schrift-
führerin, wurde ebenfalls zur 
Beisitzerin gewählt. Neu als 
Beisitzer in den Vorstand ka-
men Hildegard Kretschmann 
und Firas Almouemar.

Der stellvertretende Vor-
sitzende des DRK Ortsver-
eins Arheilgen-Wixhausen, 
Andreas Wolf, überbrachte 
Glückwünsche an den neu-
gewählten ASW-Vorstand.
Anschließen fanden Ehrungen 
statt: Rosemarie Kota für fünf-
jährige aktive Mitgliedschaft 
im DRK, Heide Zissel und 
Günter Schapka für zehnjäh-
rige aktive Mitgliedschaft 
jeweils mit einer Urkunde 
dem zugehörigen Abzeichen 
des Deutschen Roten Kreuzes 
und einem Gutschein.

Abschließend gab der Leiter 
der Aktiven Senioren Wix-
hausen noch einen kurzen 
Ausblick auf die Veranstal-
tungen des Jahres 2025: So 
etwa Rollator-Training im Mai, 
Bandkonzert mit „Simply Im-
possible“ im Juni, „Just for Fun 
Express“ im August. Weiterhin 
gab der Leiter bekannt, dass 
erstmalig auch Konzerte der 
Stadt Darmstadt im Rahmen 
der Promenadenkonzerte im 
Schulhof Ostendstraße statt-
finden (Eröffnung am 11. Mai 
mit Oberbürgermeister Benz).

Der neugewählte Vorstand der DRK Aktiven Senioren Wixhau-
sen. Vorne: Firas Almouemar (Beisitzer IT), Ottmar Koch (stv. 
Leiter), Sabine Zschitschick (Beisitzerin Bürgerhilfe), Carmen 
Christmann (Kassenwartin). Zweite Reihe: Doris Plach (Bei-
sitzern Gud Stubb), Walter Christmann (Beisitzer Logistik), 
Hans-Peter Hohmann (Beisitzer Zeiterfassung). Oben: Cornelia 
Herrlitz (Schriftführerin), Ralph Becker (Leiter), Rosemarie Kota 
(Beisitzerin Veranstaltungen), Manfred Zietlow (Beisitzer). 
Nicht im Bild: Hildegard Kretschmann.

Termine für Promenaden-
konzerte 2025

Eröffnungskonzert am 11. Mai in Wixhausen
Wixhausen (stip). Nach einer 

kreativen Pause und Neukon-
zeptionierung bieten die Pro-
menadenkonzerte heimischer 
Künstlerinnen und Künstler 
ein facettenreiches, Jazz, Folk, 
Rock und moderne Klänge 
umfassendes Programm für 
Musikliebhaber aller Genres. 
Bis einschließlich September 
treten an den Wochenenden 
Blasorchester, Brassbands und 
Jazzcombos auf und wird es 
Veranstaltungen geben, bei 
denen Mitsingen ausdrück-
lich erwünscht ist. Die Frei-
luftkonzerte finden unter 
anderem im Herrngarten, 
im Garten der Orangerie, im 
Park Rosenhöhe, im Schulhof 
der Ostendschule Wixhausen, 
auf der Brentanowiese in 
Kranichstein, im Eberstädter 
Biergarten und am Kiosk 1975 
in der Postsiedlung statt. Der 
Eintritt ist kostenfrei.

Den Auftakt bildet das Er-
öffnungskonzert am Sonntag,

11. Mai, um 14 Uhr im Schul-
hof der Ostendschule in 
Wixhausen (in Kooperation 
mit dem DRK Aktive Senio-
ren Wixhausen e.V. und dem 
Musikbüro Darmstadt), das 
die Kinder- und Jugendchöre 
Darmstadt-Wixhausen, der 
Chor SurpriSing, der Madri-
galchor Cantosumm und das 
Jugendblasorchester Wixhau-
sen gestalten.

Weitere Highlights im Mai: 
Sonntag, 18. Mai, 16 Uhr: 
NoCountry im Rosarium, 
Park Rosenhöhe

Sonntag, 25. Mai, 13 Uhr: 
Musikzug Darmstadt im 
Biergarten Eberstadt

Witterungsbedingte Ände-
rungen oder Umstellungen 
sind jederzeit möglich. Das 
Programm ist unter www.
darmstadt.de/promenaden
konzerte abrufbar.

„von weit her…“
KUNSTFABRIK stellt aus

Wixhausen (gw). Die aktuelle 
Themenreihe der Kunstfabrik 
e.V. „von weit her“ wird in der 
kommenden Ausstellung fort-
geführt. Am Samstag, 10. Mai 
2025, beginnt die Vernissage 
um 18 Uhr mit einem musikali-
schen Auftakt zur Ausstellung 
„von weit…“. Als Gastkünst-
lerin zeigt Sora Schaeffter 
zudem Videoarbeiten unter 
dem Titel „Sympathy in the 
Uncanny“, in denen die Aus-
einandersetzung mit dem was 
als „entfernt“ oder „myste-
riös“ wahrgenommen wird 
zum Ausdruck kommt – Die 
Künstlerin und gleichzeitig 
auch Mitglied der Kunstfab-

rik, Marina D´Oro, präsentiert 
Bilderserien aus dem Bereich 
Fotokunst zum Thema „Licht“. 
Sie schreibt: „Licht ist Leben, 
kommt von weit in ganz kur-
zer Zeit. 8300.000 Kilometer 
in der Sekunde saust es mit 
Lichtgeschwindigkeit zu uns 
her. Vom Mond zur Erde 
braucht es ganze 1,3 Sekun-
den, von der noch ferneren 
Sonne  nur 8 1/3 Minuten“ 

Weitere Öffnungszeiten 
sind: Sonntag, 11.05., Sams-
tag, 17.05., Sonntag, 18.05., 
jeweils 15-18 Uhr in den Ver-
einsräumen der Kunstfabrik, 
Bahnhofstraße 2 Darmstadt-
Wixhausen (ehem. Bahnhof).

Amputierten-Treffen
Wixhausen (ah). Am Don-

nerstag, dem 8. Mai 2025, um 
18.00 Uhr findet das nächste 
AMPU-Treffen-AGIL in der 
Gaststätte Bürgermeister-
Pohl-Haus, in 64291 Darm-
stadt-Wixhausen, Im Appen-
see 26 statt. Hier trifft sich die 
Selbsthilfegruppe AGIL e.V. 
(Amputierte ganz im Leben) 
um untereinander und mit 

neuen Betroffenen und ihren 
Angehörigen Infos, Tipps und 
Tricks auszutauschen, wie man 
nach der Amputation wieder 
ins Leben findet und die 
Schwierigkeiten in der unge-
wohnten Situation meistern 
kann. Bei Fragen erreichen 
sie das AMPUFON-AGIL unter 
06151-307 6756. Wir rufen 
gern zurück.

WWW.ARHEILGER-POST.DE

Wittelsbacherallee 86
60385 Frankfurt
Tel.: 069 405898-0
dmsg@dmsg-hessen.de

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE74 5502 0500 0007 6052 00
BIC: BFSWDE33MNZ

dmsg
hessen

www.dmsg-hessen.de

Deutsche 
Multiple Sklerose 

Gesellschaft
Landesverband 

Hessen e. V.

„Ich setze mich 
für MS-Kranke 
ein. Bitte helfen 
Sie auch mit!“

Petra Gerster
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Trikotverlosung
Merck verlost als großer Förderer der Region  
50 JAKO-Trikotsätze an Kinder- & Jugendmannschaften  
aus Sportvereinen im Umkreis.  
 
Mit etwas Glück ist auch Ihr Team unter den Gewinnern!

Weitere Informationen und das Teilnahmeformular  
finden Sie unter www.merck-foerdert.de

Arheilger-Garde-Corps

Jahreshauptversammlung
(uh). Am 25.04. veranstalte-

te der Karnevalverein AGC in 
der Arheilger Grillhütte seine 
Jahreshauptversammlung für 
das Geschäftsjahr 2024. Nach 
einem deftigen Essen mit al-
lerlei Gegrilltem und leckeren 
Salaten eröffnete Jens Johanni 
die Versammlung. Zunächst 
stellte er fest, dass durch die 
ordnungsgemäße Einladung 
die Beschlussfähigkeit gege-
ben ist. Danach wurde das 
Protokoll der letzten JHV ver-
lesen sowie in einem kurzen 
Rückblick über die vergangene 
Kampagne berichtet. Nach 
einem ausführlichen Kassen-
bericht bescheinigten die bei-
den Kassenprüferinnen Ingrid 
Zitzmann und Malin Büttner 
der Kassenwartin Ellen Wag-
ner eine ordnungsgemäße 
Kassenführung. Daraufhin 
entsprach die Mitgliedschaft 
einstimmig dem Antrag auf 
Entlastung der Kassenwartin 
und des Gesamtvorstandes. 
Satzungsgemäß hätte anschlie-
ßend die Neuwahl der beiden 
AGC-Vorsitzenden stattfinden 
sollen. Kassenwartin Ellen 
Wagner und Schriftführer Peter 
Dörr wurden bereits im letzten 
Jahr in einer außerordentlichen 
JHV für zwei Jahre gewählt. 
Thorsten Herbert übernahm 
dankenswerterweise den Part 
des Wahlleiters. Leider stellte 
sich niemand für die zur Wahl 
stehenden Positionen zur Ver-
fügung. Somit bleiben Jens Jo-
hanni und Heidi Senkbile kom-
missarisch erst einmal im Amt. 
Um aber die Fortführung des 
AGC zu ermöglichen, wurden in 
einem konstruktiven Dialog ei-
nige Änderungen mehrheitlich 
beschlossen: Die Teilnahme an 
der Gewerbeschau soll genauso 

eingestellt werden wie die ei-
genverantwortliche Bewirtung 
freitags an der Arheilger Kerb, 
da einfach nicht genügend 
„helfende Hände“ zur Verfü-
gung stehen. Dies bedeutet 
aber nicht, dass für die Kerb-
mannschaft damit ein Teil der 
notwendigen Unterstützung 
wegfällt, sondern bietet allen 
die Möglichkeit, flexibler zu 
handeln. Was jedoch besonders 
schmerzt ist die Tatsache, dass 
die tradi-tionelle Gardenacht 
den Veränderungen zum Opfer 
fällt. Diese schon im Vorfeld 
recht aufwendige Veranstal-
tung kann trotz gut aufgestell-
tem Organisationsteam und 
trotz dankbarer Mithilfe des 
1. KCA nicht mehr so einfach 
gestemmt werden. Grund da-
für ist nicht allein der Genera-
tionswechsel sondern u.a. auch 
der zwischenzeitlich höhere 
Anteil an Erwerbstätigen, die 
bekanntlich ihre Zeit nicht 
so flexibel einteilen können. 
Dagegen wird es weiterhin 
einen Ordensempfang mit 
einem kleinen Programm für 
Vereinsmitglieder, befreun-
dete Vereine sowie Gäste aus 
Politik und Wirtschaft geben. 
Die Bewirtung in den beiden 
Hütten auf dem Arheilger 
Weihnachtsmarkt bleibt eben-
so bestehen wie der Kontakt 
zu den befreundeten Karneval-
vereinen. Am Ende der Sitzung 
bedankte sich Jens Johanni bei 
den Anwesenden für ihr Inter-
esse, die positiven Anregungen 
sowie für die bisherige Unter-
stützung. Im Anschluss an den 
offiziellen Teil saß man noch 
gemütlich zusammen und ließ 
den ereignisreichen Abend bei 
guten Gesprächen langsam 
ausklingen.

Neue Chorleitung für den Jugendchor Soundproof

Wixhausen (ch). Nach dem 
‚KONZERT‘ am 22. März, bei 
welchem unser langjähriger 
Chorleiter Alexander Franz 
verabschiedet wurde, schla-
gen die Kinder- und Jugend-
chöre Darmstadt-Wixhausen 
ein neues Kapitel auf: Die 
neue Chorleitung von Jugend-
chor Soundproof heißt nun 
Janina Hirch.

Janina Hirch ist eng mit den 
Kinder- und Jugendchören 
verbunden – bereits im Alter 
von sechs Jahren begann sie 
dort im Kinderchor zu sing-
en. Seither hat sie zahlrei-
che Meilensteine auf ihrem 
musikalischen Weg erreicht. 
Schon mit 13 Jahren erhielt sie 
regelmäßigen Gesangsunter-

richt in den Bereichen Klassik 
und Pop, mit 17 schloss sie 
erfolgreich ihre A-Chorleiter-
ausbildung am renommierten 
Dr. Hoch’s Konservatorium in 
Frankfurt ab.

Neben ihrer Ausbildung 
war Janina Hirch von 2014 
bis 2020 Mitglied der Kicks & 
Sticks Voices, einer der heraus-
ragenden Formationen des 
Landesjugendjazzorchesters 
Hessen. Mit diesem Ensemble 
tourte sie mehrfach interna-
tional und teilte die Bühne 
mit namhaften Künstlern wie 
Max Mutzke, Dianne Reeves 
und Bill Ramsey.

Seit mehreren Jahren leitet 
sie die beiden Chöre Chorn-
flakes und Just AmaSing mit 

großem Engagement und 
ist darüber hinaus als stell-
vertretende Vorsitzende der 
Hessischen Chorjugend für die 
Nachwuchsförderung tätig. 
Der Jugendchor Soundproof 
freut sich nun gespannt auf 
die neuen Impulse, die Janina 
Hirch einbringen wird.

Bereits am Sonntag, den 
11. Mai, hat Soundproof den 
ersten Auftritt unter der 
neuen Leitung: Neben den 
Chören Chornflakes, Just 
AmaSing, Surprising und dem 
Jugendblasorchester der TSG 
Wixhausen wird Soundproof 
bei der Eröffnung der Darm-
städter Promenadenkonzerte 
auftreten. Die Veranstaltung 
findet ab 14 Uhr im Garten der 

Alten Schule (Ostendstr. 27) in 
Wixhausen statt. Der Eintritt 
ist frei und wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucher. 

Wer Interesse hat bei Janina 
Hirch bei einer Probe reinzu-
schnuppern hat jeden Freitag 
(ausgenommen Schulferien 
und Brückentage) Gelegen-
heit dazu: Die Proben finden 
im Bürgermeister-Pohl-Haus 
(Seiteneingang) im Wixhausen 
statt. Kinderchor Chornflakes 
(6-10 Jahre) probt von 16 bis 
16:45 Uhr, Teenagerchor Just 
AmaSing (11-15 Jahre) von 17 
bis 18 Uhr. Jugendchor Sound-
proof (ab 16 Jahre) probt von 
18 bis 19:15 Uhr.

Weitere Infos zu uns finden 
Sie auf www.jungechoere.de

info@golas-service.de
Inh. Pawel Golecki info@golas-service.de

Schönen Mutt ertag
  am Sonntag...
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Erfolgreiche Events beim VDH Wixhausen

Osterrallye und
Alltagstraining

Wixhausen (sl). Der Hunde-
sportverein VDH Wixhausen 
begeisterte kürzlich mit zwei 
abwechslungsreichen Ver-
anstaltungen. Am 12. April 
fand bei strahlendem Son-
nenschein die 2. Osterrallye 
statt, bei der 13 Teams sport-
liche und knifflige Aufgaben 
meisterten. Neben Fragen 
rund um den Hund mussten 
die Teams (Mensch/Hund) u. a.  
Eierlaufen, Sackhüpfen, Kühe 
treiben und auf der Slackline 
balancieren – insbesondere 
die jüngeren Sportler zeigten 
hier große Begeisterung. Nach 
dem Wettkampf genossen 
alle Gäste leckere Frankfurter 
Grüne Soße mit allem was 

dazu gehört und fröhliches 
Beisammensein.

Bereits 14 Tage später, am 
27. April, präsentierte die 
Hundesportgruppe des Ver-
eins eine unterhaltsamen All-
tagstraining-Vorführung auf 
der Reitanlage Laumann. Fünf 
Teams demonstrierten span-
nende Übungen, die Einblicke 
in das Training für den Alltag 
geben. Das Publikum zeigte 
großes Interesse und hatte 
anschließend die Gelegenheit, 
die Übungen mit den eigenen 
Hunden auszuprobieren. Ins-
gesamt war es ein gelungener 
Tag voller Spaß, Gemeinschaft 
und Tierliebhaber.

Dem Osterhasen dicht auf den Fersen, beim VDH Wixhausen.

Auf den Spuren des Hl. Martin
Kranichstein (chp). Pilger-

touren auf den Spuren eines 
Heiligen sind seit fast 20 Jah-
ren Tradition der St. Jakobus 
Pfarrei in Kranichstein. Ge-
mäß der ökumenischen Idee 
des Zentrums sind sie für alle 
Menschen offen und erfreuen 
sich reger Beteiligung.

So einigte man sich im Jahre 
2018 unter bewährter Lei-
tung von Michael Korn auf 
ein weitgestecktes Ziel: „Auf 
den Spuren des Hl. Martin von 
Mainz nach Tours“. Anlass für 
diese Entscheidung war die 
Bedeutung des Heiligen als 
Patron des Bistums Mainz und 
Teilen als Motto des Pastora-
len Weges.

Zunächst führte die Pilger-
tour in 6 Etappen von Mainz 
über Ingelheim, Bingen, durch 
das rheinhessische Hügelland 
nach Worms, zwischenzeitlich 
wurde das Pilgern leider durch 
Corona unterbrochen. Umso 
begeisterter wurde die Idee 
2024 wieder aufgenommen 
und kam nun als 7-tägige Bus-
wallfahrt zur Durchführung. 
Sie führte zunächst nach Trier, 
dann nach Metz und Troyes, 
schließlich für 4 Tage nach 
Tours.

So versammelten sich am 
Morgen des 5. April um 8 Uhr
30 Pilger aller Altersstufen 
und Konfessionen in der Phil-
ippuskapelle zum Pilgersegen, 
den Pfarrer Kai Hüsemann 
erteilte, der schon seit vielen 
Jahren geistlicher Begleiter 
der Pilger ist. Weitere Begleit-
personen waren unter dem 
Reiseunternehmen „Hirschrei-
sen“ Karlsruhe der erfahrene 
Busfahrer Hr. Pflugbeil und Fr. 
Zumbrink als belesene Kunst-
historikerin von der Dombau-
hütte Freiburg.

Der erste Tag führte uns 
bei herrlichem Frühlings-
wetter, das uns während der 
ganzen Tour begleiten soll-
te, in die Römerstadt Trier. 
Ein Stadtrundgang durch 
den erst römischen, darauf 
mittelalterlichen Stadtkern, 
vorbei an der Porta Nigra, 
ließ uns die hohe Bedeutung 
der Stadt in römischer Zeit 
erahnen. Neben Dom, Lieb-
frauenkirche Martinsbasilika 
und Matthiaskirche mit dem 
einzigen Apostelgrab nördlich 
der Alpen, beeindruckte uns 
ganz besonders das Hochamt 
am Sonntag im Trierer Dom, 
das Pfarrer Kai Hüsemann 
als Konzelebrant mitfeiern 
konnte. Unser Mitpilger Mar-
tin Gehrling, viele Jahre Or-
ganist in St. Jakobus, durfte 
sogar zur riesigen Klais Orgel 
emporsteigen und uns eine 
kleine Kostprobe vorspielen.

Nach dem Gottesdienst er-
gab sich noch ein Gespräch 
mit Domprobst und zugleich 
Weihbischof Jörg Michael 
Peters.

Unser nächstes Ziel war die 
lothringische Hauptstadt 
Metz. Hier erwartete uns die 
mächtige, 42 m hohe gotische 
Kathedrale St. Etienne, die La-
terne Gottes, wie sie wegen 

ihrer 6500 m² Fensterflächen 
genannt wird, die jüngsten 
davon von Chagall. Das mo-
derne Metz zeigte sich uns 
dann im Centre Pompidou, 
etwas kleiner als in Paris, aber 
mit einer außergewöhnlichen 
Lichtimpression mit Spiegelre-
flexen im obersten Stockwerk 
des architektonisch gewagten 
Gebäudes.

Am nächsten Morgen ging 
es weiter in die Partnerstadt 
Troyes, wo wir im Amtssitz 
des Bürgermeisters erwartet 
wurden. Mit einem herzlichen 
Empfang mit Cidre, Gebäck 
und netten Kleinigkeiten 
tauschten wir in lückenhaf-
tem Französisch und Englisch 
unsere Grüße und unseren 
Dank aus und luden zu Ge-
genbesuchen in Darmstadt 
ein. Danach erkundeten wir 
die herrliche Altstadt von 
Troyes, pittoreske Fachwerk-
häuser, malerische Plätze und 
nicht zuletzt die hochgotische 
St. Urbanskirche mit ihrem 
kunstvollen Lettner hinterlie-
ßen bleibende Eindrücke von 
unserer Partnerstadt. 

Die Fahrt nach Tours, unse-
rem Reiseziel, führte durch 
das Tal der Loire mit ihrem un-
begradigtem Flussverlauf, die 
frühlingshafte Natur mit den 
blühenden Bäumen, die gel-
ben Rapsfelder und Wiesen, 
nicht zuletzt der Blick auf die 
berühmten Schlösser in der 
Ferne. Kaum angekommen, 
ging es wieder zur Stadtbe-
sichtigung, auch hier histori-
sche, enge Häuserschluchten, 
weite Plätze mit einladenden 
Restaurants und Geschäften. 
Wir besichtigten noch die 
Kathedrale von St. Gatien mit 
ihren vielseitigen Glasfenstern 
und dem schönen Kreuzgang.

Der 2. Tag in Tours stand 
ganz im Zeichen St. Martins, 
dem Zielpunkt unserer Pil-
gerfahrt. Als erstes fuhren 
wir zum Kloster Marmoutiers 
nahe Tours, heute ein bekann-
tes Privatgymnasium, im Jahre 
350 der Aufenthaltsort des 
zum Christentum bekehrten 
römischen Offiziers Martin. 

Hier lebte er in einer Ein-
siedelei, versammelte etwa 
80 Gleichgesinnte um sich 
und wurde von hier aus zum 
Bischof von Tours gewählt. 
Am gleichen Ort entstand 
dann später das größte Klos-
ter Europas, von dem leider 
nur noch Grundmauern und 
Türme erhalten sind. Es ließ 
sich erahnen, welche gewal-
tigen Ausmaße die Anlage 
ursprünglich hatte. Eine klei-
ne, malerische Pilgeretappe 
entlang der Loire brachte uns 
nach Tours zurück, wo wir am 
Nachmittag mit der Basilika 
St. Martin das Ziel unserer 
Pilgerreise erreichten. Der 
gewaltige neoromanische 
Bau wurde über zerstörten, 
frühchristlichen und mittelal-
terlichen Kirchen im 19. Jahr-
hundert errichtet und birgt in 
seiner Krypta die Grabstätte 
des Hl. Martin. 

Höhepunkt unserer Reise 
war nun die feierliche Hl. Mes-
se, die Pfarrer Kai Hüsemann 
unter Orgelbegleitung von 
Martin Gehrling mit uns fei-
erte. Ein persönliches Gebet 
am Grab des Heiligen ließ uns 
teilhaben an der Verehrung 
des Heiligen, die vom frühen 
Christentum an bis heute ihre 
Gültigkeit behalten hat.

Der vorletzte Tag unserer 
Reise war Orten gewidmet, 
die mit dem Leben St. Mar-
tins verbunden waren. So 
fuhren wir zunächst nach 
Poitiers südlich von Tours 
mit seiner mittelalterlichen 
Altstadt, die auf römischen 
Grundrissen basiert. Die früh-
romanischen und gotischen 
Kirchen der Stadt gehen auf 
den Kirchenlehrer St. Hilarius 
(367)zurück und beweisen die 
frühchristliche Blütezeit in 
dieser Gegend. Hier in Poitiers 
taufte im Jahre 351 Martinus, 
wahrscheinlich in dem noch 
gut erhaltenen Baptisterium, 
dem ältesten christlichen Bau-
werk Frankreichs Auch die an-
schließende Besichtigung des 
Klosters St. Martin de Liguge´ 
zeigt die enge Verbindung 
zu Martinus. Gründer dieses 

ältesten noch bestehenden 
Klosters Europas war eine 
Eremitengemeinschaft des 
heiligen Martin. Einer der 16 
noch dort lebenden Benedik-
tinermönche führte uns durch 
die Anlage, deren frühroma-
nisches Grundkonzept noch 
an vielen Stellen ersichtlich 
war. Eine Hl. Messe im Kapi-
telsaal der jetzigen Mönche 
gab einen stimmungsvollen 
Abschluss des Tags.

Der letzte Tag unseres Auf-
enthalts in Tours war als Erho-
lungspause gedacht nach all 
den Anstrengungen  in den 
Vortagen. Zunächst führte 
der Ausflug nach Candes –
St. Martin, dem Sterbeort 
des Hl. Martin. Eine große 
Wallfahrtskirche erhebt sich 
heute an dieser Stelle. Nach 
der Besichtigung führt uns 
ein kleiner Fußmarsch an 
das Flussufer der Vienne, wo 
ein Boot zu einer Flussrund-
fahrt auf uns wartete. Hier 
kredenzte man uns dann 
Loire-Weine und wir konnten 
die herrliche Landschaft und 
die malerischen Städtchen 
am Ufer so richtig genießen. 
Aber die Pflicht rief bald 
wieder auf zur Besichtigung 
des einstmals größten Klos-
ters von Europa Fontevraud 
südlich der Loire gelegen. 
Hier befinden sich Königs-
gräber englisch-französischer 
Herrscher, unter anderem ist 
der Sarkophag von Heinrich 
Löwenherz zu sehen. Neben 
dem malerischen Kreuzgang 
und dem pittoresken Küchen-
turm weist die Abtei auch eine 
unrühmliche Geschichte auf. 
Im 19. Jahrhundert wurde das 
verlassene Kloster in eines 
der grausamsten Gefängnisse 
Frankreichs umgewandelt, das 
bis 1960 bestand hatte. Eine 
Ausstellung gibt Einblicke in 
den schrecklichen Tagesablauf 
der Gefangenen.

Als wir zum Bus zurückka-
men, erfreute uns der Busfah-
rer mit Sekt und Salzgebäck, 
das kam gerade gut an nach 
den letzten ernüchternden 
Eindrücken. Erschöpft kamen 
wir im Hotel an und freuten 
uns auf unser letztes gemein-
sames Abendessen. Dann 
ging es ans Kofferpacken zur 
langen Heimreise am frühen 
Morgen. Nach einer besinn-
lichen Morgen- und Dankan-
dacht, wie übrigens an jedem 
Morgen, überließen  wir uns 
den Eindrücken dieser schö-
nen Reise mit dem Resümee: 
Es war eine eindrucksvolle, 
geschichtsträchtige Reise, 
die uns die gemeinsame Ge-
schichte mit unserem Nach-
barland verdeutlichte. Es war 
außerdem eine bewegende 
Pilgerfahrt mit meditativen 
Gottesdiensten. Wir waren 
eine tolle Gruppe, und unser 
Begleit-Team war einfach Spit-
ze. Dies wurde in vielfacher 
Form während der Busfahrt 
gewürdigt, so kamen wir froh 
und glücklich etwas früher als 
geplant in St. Jakobus an.

Circus Konfetti
in Wixhausen

Noch bis zum 11. Mai in der Trinkbornstraße

Wixhausen (jf). Eine Artisten-
familie erfüllt sich einen gro-
ßen Traum: Im Jahr 2025 geht 
sie zum ersten Mal mit ihrem 
eigenen Zirkus auf Tournee. 
Unter dem Motto „Konfetti“ 
wird ein buntes Programm für 
die ganze Familie geboten.

Zu sehen gibt es viele ab-
wechslungsreiche Darbie-
tungen – darunter Trapez-
künstler, spanische Seiltänzer, 
eine Feuershow und elegante 
Tauben. Auch lustige Clowns 
sorgen für gute Stimmung, 
ebenso wie eine originelle 
Ziegendressur.

Besonders beliebt bei Kin-
dern: Die beiden tierischen 
Freunde Mini und Maxi (ein 
Pferd und ein Pony), viele 
Alpakas zum Anfassen, so-
wie ein Kinder-Maskottchen 

wie Mickey Mouse. Außer-
dem gibt es ein Fotoshoo-
ting mit einem XXL-Stitch.
Der Circus Konfetti möchte 
Groß und Klein mit einem 
unterhaltsamen Programm 
eine schöne Zeit bereiten –
mit Spaß, Tieren und viel Ab-
wechslung.

Tickets sind ab sofort erhält-
lich unter: 0157 555 38 610.

Vorstellungen:
Täglich um 17 Uhr
Mo., Di., Mi. Ruhetage
Am 11.05. nur um 14 Uhr

Kasse öffnet 30 Min. vorher.

Wo: Trinkbornstraße, Wixh.
Tel.: 0157-555 38 610

Arheilger Stadtteilverein

Freitagsradeln
Arheilgen (sis). Am Freitag, 

16.05.2025, wird wieder ge-
radelt. Wir treffen uns wie 
immer um 14 Uhr am Platz 
vor der dm in der Ettestertra-
ße. Gemütlich radeln wir ca. 

20km, genügend Zeit zum Ein-
kehren und Plaudern haben 
wir auch. Gegen 18 Uhr sind 
wir zurück. Gerne begrüßen 
wir neue Mitradler. Bei Fra-
gen: 06151-376500.

Grenzganz 2.0 Ende Mai
Wieder auf zu neuen Wegen durch Arheilgen

Arheilgen (gva). Wie schon im 
letzten Jahr steht der Grenz-
ganz 2.0 des Gewerbeverein 
Arheilgen e.V. alljährlich unter 
einem anderen Thema, um 
unseren wunderbaren Ort in 
vielfältiger Art und Weise zu 
erkunden. Passend dazu wer-
den immer neu die Anlaufstel-
len und Routen gewählt. 

Wie gewohnt findet der 
Grenzgang des Gewerbever-
ein Arheilgen e.V. am letzten 
Mai-Sonntag statt - um ge-
nau zu sein am 25.05.2025. 
Das diesjährige Thema heißt 
„Warmherzig durch den Ort“, 
was viel vermuten lässt, jetzt 
aber natürlich gelüftet wird:

Von gewohntem Treffpunkt 
aus, um 10 Uhr am Goldnen 
Löwen, werden wir aufbre-
chen. Der Weg führt uns zu-
erst zu Pia Horneff, „Bewegte 
Einblicke“. Sie macht syste-
matisches Coaching mit Pferd 
und wird uns einen exklusiven 
Einblick in ihre wunderbare 

Arbeit, zusammen mit Ihren 
Vierbeinern geben. Für klei-
ne Snacks ist hier natürlich 
auch gesorgt. Danach geht 
es ein kleines Stück zurück in 
unseren Ort, zur Freiwilligen 
Feuerwehr Arheilgen. Neben 
einem ausführlichen Blick hin-
ter die Kulissen wartet hier zu-
dem eine Live-Demonstration 
auf alle GrenzgängerInnen. 
Abschließend geht es wie-

der ein Stück zurück in die 
Natur, zu unserem schönen 
Biergarten „Zum alten Forst-
haus Kalkofen“ - der perfekte 
Ausklang für so einen ereig-
nisreichen Grenzgang, wie wir 
finden. Ein extra reservierter 
Bereich, Speis und Trank wer-
den hier auf uns warten.

 
Der Gewerbeverein Arheil-

gen e.V. hofft auf einen ge-

lungenen Grenzgang wie im 
letzten Jahr und dass unser 
neues Konzept des Grenzgang 
2.0 weiterhin auf so guten Zu-
spruch trifft.

Wie schon im letzten möch-
ten wir auch 2025 nachhal-
tig planen und so erbitten 
wir um Voranmeldung. 
Selbstverständlich werden 
Kurzentschlossene nicht aus-
geschlossen, doch wäre es  
schön wenn genügend, aber 
nicht zu viel Speiß und Trank 
für Euch vorbereitet wird. Als 
Dank zur Voranmeldung er-
hält jeder wie gewohnt einen 
Verzehrgutschein. Also zögert 
nicht lang und schreibt uns 
spätestens bis zum 18.05.2025 
die Teilnehmernamen an: 
grenzgang@gewerbeverein-
arheilgen.de oder nennt 
sich über unsere Website
gewerbeverein-arheilgen.de

 
Der Gewerbeverein Arheil-

gen e.V. freut sich auf Euch!
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Ab sofort suchen wir eine/n

 Fachverkäufer/in 
(m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit, 
im Lebensmittelhandwerk, 

Fleischerei.

Metzgerei Jung
Wixhausen
 ☎ 06150-84483

STELLENMARKT

NIS Nachbarschafts- 
Informations-
System

Info-Service Merck (Bandansage):

  (06151) 19733
Bei weiteren Fragen:

 (06151) 727000
Sicherheitsinformation unter:
www.merck.de/darmstadt

Ihr Draht zu uns

Von trist zu trendig
mit wenigen Klicks

Tipps für eine schnelle Balkonsanierung
mit Natursteinteppichen

(djd-k). Witterungseinflüs-
se gehen an Balkonen nicht 
spurlos vorüber. Risse, Feuch-
tigkeitsflecken oder lose 
Bodenplatten sind sichtbare 
Zeichen dafür, dass eine Sa-
nierung des Belags überfällig 
ist. Weil niemand tage- oder 
wochenlang auf den Außen-
bereich verzichten möchte, 
gibt es Sanierungslösungen 
für ein zeitsparendes Arbei-
ten. Die Natursteinteppiche 
von Renofloor etwa werden 
schwimmend verlegt und per 

Klicksystem miteinander ver-
bunden. Die integrierte Drai-
nage führt Nässe wirksam ab. 
Ein weiterer Vorteil: Aufgrund 
der geringen Aufbauhöhe von 
nur 13 Millimetern kann der 
Altbelag häufig liegen blei-
ben. Somit erhält der Balkon 
in weniger als einem Tag eine 
neue, trendige Optik. Unter 
www.renofloor.de etwa gibt 
es ausführliche Informationen 
und nützliche Verlegeanlei-
tungen.

                                      (Anzeige)

Für unser Team suchen
wir ab sofort einen

Friseur (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.
Bei Interesse melden

Sie sich unter

 ☎ 06151-2768435 oder 
sandraL0106@googlemail.

com

Wir suchen… 
 eine freundliche Servicekraft (m/w/d)

 für unser Restaurant in Voll- oder Teilzeit. 
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

Die Sauna  I  Salina Wellness GmbH  I  Am Ohlenberg 29  I  64390 Erzhausen
Tel.: 06150 81013  I  E-Mail: bewerbung@diesauna.de  I  www.diesauna.de

Wir suchen… 
 eine Reinigungskraft (m/w/d)

 für den Einsatz von 07.00-10.00 Uhr – wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
Die Sauna  I  Salina Wellness GmbH  I  Am Ohlenberg 29  I  64390 Erzhausen
Tel.: 06150 81013  I  E-Mail: bewerbung@diesauna.de  I  www.diesauna.de

Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

„kleinfeinwein“
Der Weinprobierstand für Erzhausen

Erzhausen (lh/dw). Wein-
liebhaber aufgepasst, bald 
ist es wieder soweit! An drei 
Samstagen im Juni und Juli 
gibt es wieder die Chance auf 
ausgewählte Weine am Wein-
stand von „kleinfeinwein“. Im 
Feld, hinter dem Wohngebiet 
„In den Leimenäckern“, bieten 
wir insgesamt 15 unterschied-
liche Weine von drei Winzern 
an. Für den kleinen Hunger ist 
ebenfalls gesorgt.

„kleinfeinwein“ geht somit 
in seine dritte Saison und das 
gesamte Team freut sich be-
reits riesig auf alle Gäste. 

Am 14.6., 21.6. und 12.7. – 
jeweils von 15 bis 22 Uhr – ist 
„kleinfeinwein“ geöffnet. 
Besucher:innen können ger-

ne ihre eigenen Weingläser 
von zu Hause mitbringen. 
Für unsere kleinen Gäste und 
Personen, die keinen Alkohol 
mögen, gibt es leckeren Win-
zertraubensaft. Wie im letz-
ten Jahr, gibt es vor Ort keine 
Sitzgelegenheiten und es ist 
ausschließlich Barzahlung 
möglich. Bei Regen bleibt der 
Stand leider geschlossen.

Ein herzlicher Dank gilt vorab 
dem Reit- und Fahrverein Erz-
hausen für die Bereitstellung 
des Weinstands! Regelmäßige 
Updates erhaltet ihr auch auf 
Instagram @kleinfeinwein

Das Team von „kleinfein-
wein“ freut sich auf euren 
Besuch!

Gesangverein „Eintracht 
1870“ e.V. berichtet

Arheilgen (wl). Die nächsten 
Termine: 10.-11.05. Chorwo-
chenende, Beginn: Sa. 13:30 
Uhr, So. 09:45 Uhr; Ort: Bür-
gerhaus Kranichstein, Mirjam-
Pressler-Str. 10 (Vorbereitung 
auf das Chorkonzert in der 
Orangerie in Bessungen am 
18.05., Beginn: 17:00 Uhr); 
Einsingen: 16:00 Uhr.

14.06., 14:00 Uhr: Teilnahme 
am Internationalen Stadtteil-
fest „Bunte Wiese“ in DA-
Kranichstein.

21.06., 14:00 Uhr: General-
probe für das Konzert, Kreuz-
kirche Arheilgen.

22.06., 19:00 Uhr: Sommer-
konzert in der Kreuzkirche, 
Jakob-Jung-Straße 29, DA-
Arheilgen. Das Konzert wird 
vom „Kleinen Orchester“ 
Darmstadt begleitet.

22.07. bis einschl. 12.08. 
Chorferien.

Im Rahmen dieser Vorberei-
tung auf unser Sommerkon-
zert am 22. Juni laden wir alle 
Interessierten herzlich zu un-
serem Chorwochenende am 
10. und 11. Mai in Kranichstein 
ein. Wer Lust und Freude am 
Singen hat, kann gerne da-
zukommen und im Rahmen 
eines Projekts bis zum Konzert 
im Chor mitsingen.

Informationen zum Chor: 
Übungsstunden dienstags, 
18:00 bis 19:30 Uhr im Mu-
ckerhaus Arheilgen, Messeler 
Straße 112A. Weitere Infor-
mationen auf der Homepage 
unter www.eintracht-1870.de

Kontakt:
Vorsitzende S. Bertalan
Tel.: 0151-27673449
E-Mail: szofi.bertalan@
gmail.com

Großes Darmstädter 
Chorkonzert

am 18. Mai in der Orangerie
Darmstadt (gpr). Die Stim-

me ist das „Instrument des 
Jahres“ 2025. Passend dazu 
veranstalten der Sängerkreis 
Darmstadt-Stadt und die Wis-
senschaftsstadt Darmstadt am 
Sonntag, 18. Mai 2025, um
17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) 
in der Orangerie Darmstadt 
ein großes Chorkonzert, bei 
dem die Stimme als ältestes 
Instrument der Welt in ihren 
verschiedenen Facetten in 
Szene gesetzt wird. Die teil-
nehmenden Chöre präsentie-
ren die große Bandbreite der 
Chormusik, vom Kinder- bis 
zum Männerchor, von Klas-
sik bis Pop. Es singen der 
Kinderchor Chornflakes aus 
Wixhausen, die gemischten 
Chöre Frohsinn 1842 und Ger-
mania 1894 aus Eberstadt, der 

Frauenchor WiDaNoVo aus 
Wixhausen mit dem Dürer-
Chor der ADS Weiterstadt, die 
gemischten Chöre Eintracht 
1870 Arheilgen und Singkreis 
Kranichstein sowie die Voices 
reloaded (vormals Voices@
Merck). Zusätzlich nimmt 
teil der Männergesangverein 
Liederkranz 1863 Büttelborn. 
Abgerundet wird das Konzert 
durch den Akkordeon-Kon-
zertverein Darmstadt.

Karten für die Veranstaltung 
können zum Preis von 15 Euro 
bei den teilnehmenden Chö-
ren erworben werden, im 
Darmstadt-Shop am Luisen-
platz und, soweit noch vor-
handen, an der Abendkasse. 
Eine telefonische Kartenvor-
bestellung ist möglich unter 
06151-894748.

Seelenvulkan 
Jutta Sybille Schütz liest aus ihrem Roman

im Bücherbahnhof Erzhausen
Erzhausen (js). Depression 

gilt noch immer als ein Tabu, 
über das nicht gerne geredet 
wird. Die Darmstädter Autorin 
Jutta Sybille Schütz hat sich 
eine verwegene Vulkanfor-
scherin ausgedacht, die sie 
in dieses seelische Loch fallen 
lässt. Nach einem traumati-
schen Erlebnis am Popocaté-
petl in Mexiko erstarrt Vera 
selbst wie der Vulkan. Ein 
Fall für die Psychiatrie. Doch 
auch aus schwarzer, erkalte-
ter Lava kann wieder neues 
Leben erwachsen, meint Jutta 
Sybille Schütz. Sie hat Politik, 
Soziologie und Ethnologie 
studiert und war Journalistin 
und Autorin von Reiseführern, 
bevor sie ihren ersten Roman 
schrieb. 

Die Lesung mit anschließen-
dem Gespräch findet statt am 
Freitag, 9. Mai, um 19 Uhr im 
Bücherbahnhof Erzhausen. Sie 

wird veranstaltet von Kunst & 
Kultur Erzhausen e.V. (KuK) in 
Kooperation mit der Gemein-
de. Der Eintritt ist frei.

(Pressefoto: Barbara Hostalka, 
© Jutta S. Schütz)

Eine Handvoll Leben braucht 
mehr als einen herkömmlichen 

Rettungswagen!

T +49 7195-30 55-0
E info@steiger-stiftung.de
H www.steiger-stiftung.de

Spendenkonto:
DE51 6126 2345 0004 4440 
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Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pflasterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

RUND UMS HAUS

KLEINANZEIGENMARKT

IMMOBILIEN & GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

VERSCHIEDENES

GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

FAHRZEUGE

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

ENTRÜMPLUNG 
& ENTSORGUNG

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373
KFZ-ANKAUF

FAIRE PREISE
SOFORT BARGELD

PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder An-
hänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr km-

Stand · Zustand egal
Alles anbieten!

Telefon 06158-608 69 88 
oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

Ich biete kleine
Reparaturen rund um Ihre 
Küche und Ihren Haushalt
Erfahrener Handwerker in Kra-
nichstein, mit Schwerpunkt auf 
Küchen und Wohnmöbel bietet 
Reparaturen zum fairen Preis 
(keine Elektrogeräte). Sprechen 
Sie mich an. Es lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen,
Hartmut Fey

 ☎ 06151-9816203
www.dermoebelspezialist.de

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-314 5555

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pflan-
zungen und Pflege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pflasterarbeiten – 
Natursteinpflaster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

STEUERN
& FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.
Christina Bassenauer 

Steuerfachwirtin 
DIN77700-zertifizierte 

Beratungsstelle 
Trinkbornstraße 21 

64291 Darmstadt-Wixhausen 
 ☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

KAUFE
MOTORRÄDER

ALLE MARKEN
ALLE MODELLE

Quad, UTV, Chopper, Endu-
ro, Beiwagen, E-Roller oder 
E-Bikes. Auch mit Mängeln 
oder Unfall. Bitte alles an-
bieten, zahle bar.

Telefon 06158-608 69 91 
oder 0173-308 74 49

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein. Fachgerechte Ent-
sorgung in den entsprechen-
den Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-159 499 5

Malern  Verputzen  Fliesen 
Maler- und Ausbesserungs-
arbeiten, Fliesen, kunstvolle 
Mosaikarbeiten, tapezieren, 
Garten, durch tüchtigen, zu-
verlässigen Handwerker.

 ☎ 0157-70925591

Work-LIVE-Balance
Das möchten wir gerne wahr 
werden lassen und so sind 
wir auf der Suche nach einem 
Haus oder Grundstück im Ar-
heilger Gewerbegebiet (Kauf 
oder Miete). Ihr wisst/kennt 
etwas passendes?

Chiffre 0712

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste

Anfahrt u. Beratung kostenlos
Inh. Murat Aksoy

0163-2855212 oder 
06150-83190

E-Mail info@pro-natur.net

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

ANTIQUITÄTEN

ARHEILGER- 
POST.DE 

SCHNEIDERATELIER
IN ARHEILGEN

„Passt nicht, gibt‘s nicht!“
Wir erledigen alle Arten 
von Änderungen und indivi-
duellen Schneiderarbeiten,  
schnell und flexibel für Sie. 
Gerne beziehen wir auch Ihre 
Stuhlbezüge neu. 
Termine nach telefonischer 

Vereinbarung.
Wir freuen uns

über Ihren Besuch!
Frau Baris

 ☎ 0152-51925558
Aron-Reinhard-Str. 10

64291 Arheilgen

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

Sie möchten Ihre 
Immobilie vermieten 

oder verkaufen?
Rufen Sie uns an!

Fachkompetenz und 
Erfahrung für Ihre Immobilie.

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 
Bepflanzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
E-Mail: gala.roni44@gmail.com

Elektroservice in Arheilgen!
Suchen Sie einen zuverlässigen 
Elektriker? Wir bieten Ihnen 
kurzfristige Termine, Repara-
turen, Lampenmontagen und 
alle Dienstleistungen rund um 
die Elektroinstallation – pro-
fessionell und zuverlässig!

Kontaktieren Sie uns:
 ☎ 01556 3189194

    � elektro.schuettler@
gmail.com

elektro-schuettler.com
Wir freuen uns

auf Ihre Anfrage!

Honig vom Imker 
Direktverkauf Imkerei Wesp.
Achtung ab sofort nur noch 
nach Terminvereinbarung.

Römergasse 2A, Wixhausen
oder Termin unter:

 ☎ 0179-4364084

Auflösung Rätsel

UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
DA-Kranichstein EKZ am See

 ☎ 06151-710404
Wäscherei + Reinigung

Heißmangel
Brautkleid + Hemdenservice

Änderungsschneiderei

TEXTILIEN

KÖRPER & GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 DA-Arheilgen

06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!

Siegmayer 
Mini Containerdienst 

Containerstellung in 2 cbm 
und 3 cbm Grössen. (keine 
größere). Geeignet für Bau-
schutt, Holz, Regips, Grasab-
fälle. Bei größeren Mengen 
kann speziell für Baum- oder 
Grasabfälle ein Lkw mit Kran 
Abhilfe schaffen. Preis nach 
Absprache.

 ☎ 0179-5979912

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

 ☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

COMPUTER-SERVICE
Computer-Spezialist mit

30 Jahren EDV-Erfahrung –
bietet Hilfe bei

Computerproblemen, 
Netzwerktechnik,

Server u. Telefon-Anlagen.

Telefon: 06151-371995
Mobil: 0170-1603000

www.itcs-darmstadt.de

Netter Handwerker hilft 
stundenweise im Garten und 
mehr. Freundlichkeit ist eine 
Frucht die immer Saison hat. 
Meine Nummer hilft oft beim 
Kummer.

 ☎ 0172-9860828

5 Zimmer ab 01.08. langfris-
tig Ev. Stadtmission sucht zum 
01.08. oder früher mind. 5 ZKB 
Wohnung oder kleines Haus in 
Arheilgen oder nah dran zur 
langfristigen Miete für unsere 
sympathische Pastoren-Familie 
mit großen Kindern.

 ☎ 0160-94744742 oder
immobilien@stadtmission-

arheilgen.de

Kleinanzeige Fahrrad City 
E-Bike Winora Sinus Tria N7 RH 
50cm (Tiefeinsteiger-Damen-
rad) Bosch Powerpack 400 Wh. 
NP: 2200,00€ keine 100km
gefahren. VP: 1200,00€.

 ☎ 0157-37931857

Kaufe Trödel aller Art und 
Haushaltsauflösungen. Tep-
piche, Nähmaschine, Schreib-
maschinen, Billardkös, Foto-
apparate, Ferngläser, Zinn, 
Silberbesteck und alle Art 
Silber, Puppen, Musikinstru-
mente, Zahngold, Münzen, 
Modeschmuck, Goldschmuck, 
Uhren aller Art (auch defekt) 
und vieles mehr. Komme vor-
bei, zahle bar und fair.

 ☎ 0163-0481446

Junge Familie
sucht Wohnung

1 Familien- od. Mehrfamilien-
haus zum Kauf, auch renovie-
rungsbedürftig. Nur von pri-
vat. Bitte alles anbieten.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

Dachdeckermeister hat 
Termine frei Garagen-, Flach-
dach- und Gartenhausabdich-
tung.

 ☎ 0151-56495607

FRAU DR. DANIEL KAUFT 
Herzlichen Glückwunsch :)

Ehepaar sucht Wohnmobil 
Wir, ein ruhiges naturverbun-
denes Ehepaar, suchen ein gut 
erhaltenes Wohnmobil. Am 
liebsten teilintegriert oder 
Kastenwagen abgetaucht, 
andere Modelle sind von In-
teresse. Gepflegter Zustand 
und ehrliche Beschreibung 
sind uns wichtig. Herzliche 
Grüße

 ☎ 0176-88140961

Verlust des Reisepasses
von Zahra Mohammedsalih
Am 05.04.2025 ging ein Rei-
sepass verloren. Der Pass wird 
vermisst. Falls der Reisepass 
gefunden wird, wird um Rück-
gabe an die zuständige Stelle 
oder an den Eigentümer ge-
beten. Vielen Dank für die 
Unterstützung.

    � ZahraMohammedsalih 
@gmail.com

Garage gesucht Ich suche 
eine abschließbare Einzelga-
rage zum ganzjährigen un-
terstellen eines Oldtimers in 
Kranichstein oder Arheilgen.

 ☎ 0151-58247002

Trennung und Scheidung 
Der ISUV Darmstadt bietet 
am Freitag, den 16.05.2025, 
von 19.30 bis 21.00 Uhr einen 
kostenfreien Vortrag zu dem 
Thema: „Der notarielle Ver-
trag bei Trennung und Schei-
dung“ an. Referentin ist die 
Notarin Christine Burmann 
aus Darmstadt. Ort des Vor-
trags ist das Kulturzentrum 
Agora, Erbacher Straße 89, 
Nähe Ostbahnhof in in Darm-
stadt.

 ☎ 0176-41494811

4 Zi. Wohnung gesucht 
Familie mit 2 erwachsenen 
Söhnen (Öff. Dienst, ruhig, 
freundlich) sucht Whg. mit 
4 Zimmern und netter Nach-
barschaft in Darmstadt oder 
Umgebung. Evtl. Gartenmit-
benutzung und -pflege würde 
uns sehr freuen. Gerne Arheil-
gen, Kranichstein oder...

 ☎ 0176-97329122 oder 
vier.in.darmstadt@gmail.

com

Alles rund ums Haus
Maler-, Tapezier-, Fliesen-
und Renovierungsarbeiten

Telefon 0176-83099583

Familie sucht Eigenheim-
glück Eine dreiköpfige Fami-
lie sucht ein Haus zum Kauf in 
Arheilgen, Wixhausen oder 
Weiterstadt bis 500.000 €. Wir 
behandeln Ihr Zuhause mit 
Respekt und suchen ein Haus 
in dem man sich wohl fühlen 
kann – kein Investment, son-
dern ein Lebensmittelpunkt.

 ☎ 0176-56506602 oder 
domkauf@web.de

Mit Spaß dabei!
Ehrenamtlich aktiv für
Kinder & Jugendliche.

Informationen unter:
www.drk-darmstadt.de/mitwirken

DRK-Kreisverband
Darmstadt-Stadt e.V.
Tel. 06151 3606-10
ehrenamt@drk-darmstadt.de
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Kaspar
Bestattungen

Gräfenhäuser Str. 4a
64390 Erzhausen
T. 06150-5451166  

www.kaspar-bestattungen.de

Wir begleiten Sie von
der ersten Minute an.
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Wer dich gekannt hat,
wird dein Lachen nie vergessen.

Alexander Pfaff
* 07. 04. 1974   † 08. 04. 2025

Danke an alle, die ihre Anteilnahme durch 
Karten, Zuwendungen und persönliche 
Worte zum Ausdruck gebracht haben.

Inge und Pierre Pfaff
      

Die Trauerfeier fand im engsten Kreis statt.
Darmstadt-Wixhausen, im Mai 2025

Danksagung
 

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist 
tröstend zu erfahren, wieviel Liebe, Freundschaft  und Achtung 
ihr entgegengebracht wurde.

Anna Luise Berck-Petr
geb. Kaul

† 10. 04. 2025

Danke an alle, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme in so vielfälti ger Weise zum Ausdruck brachten,
sowie allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Großkopf für die tröstenden Worte,
Herrn Dr. Bellmer für die gute ärztliche Betreuung, den Johannitern
für die liebevolle Pfl ege sowie dem Bestatt ungsinsti tut Kaspar für 
die Unterstützung in den schweren Tagen.

In liebevoller Erinnerung
Franky
Andy und Verena
mit Dana und Maurice Erzhausen, im Mai 2025

Rally Obedience Turnier
beim HV Erzhausen

Erzhausen (nf). Am Wochen-
ende (26./27.04.) fand bei bes-
tem Frühlingswetter ein zwei 
Tages Rally Obedience Turnier 
beim HV Erzhausen statt. 120 
Teams stellten sich den Par-
cours des Wertungsrichters 
Jonas Stübing. Die Schilder 
Piraten (Rally Obedience 
Gruppe des HV Erzhausen) 
waren erfolgreich unterwegs 
und konnten auch Klassenauf-
stiege feiern. 

Beim Rally Obedience geht 
es darum, mit dem Team-

partner Hund einen Parcours 
aus Schildern zu bewältigen 
und das möglichst genau. 
Hierbei können kleine Fehler 
einen viele Punkte kosten. 
Bei Punktgleichheit zählt am 
Ende die Zeit. 

Die Gäste des Hundevereins 
wurden von den Vereinsmit-
gliedern mit leckeren Salaten, 
gegrilltem, Ofenkartoffeln 
und leckeren Kuchen ver-
wöhnt und konnten so zwei 
tolle Tage in Erzhausen ver-
bringen. Auch einen Stand 

(BindySew) mit handgemach-
ten Waren zum Thema Hund  
war am Sonntag vor Ort.

Wir möchten uns ganz herz-
lich bei unseren tollen Spon-
soren bedanken! Sporthund, 
Happy Dog, Corwex und der 
Sparkasse Darmstadt.

Wir freuen uns auf weitere 
Veranstaltungen beim HV 
Erzhausen unter anderem ein 
Hunderennen (Ende Septem-
ber) und ein weiteres Rally 
Obedience Turnier Anfang 
Oktober.

SVE F2 gewinnt in Serie

Erzhausen (klö). Unser Ju-
gendteam des SV Erzhausen 
hat sich wieder klar an die 
Spitze gespielt. Beim Turnier 
in Traisa konnten unsere 
Nachwuchsspieler am Sams-
tag (26.4.) das Erlernte wieder 
einmal unter Beweis stellen. 
Die mitgereisten Fußballfans 
konnten sich erstklassigen 

Fußball ansehen. Das Team 
zeigte, dass Kommunikation 
auf dem Platz ein wichtiges 
Gut ist. Jedes Teammitglied 
half, Tore zu erzielen und den 
Fans spannenden Fußball zu 
bieten. Die Gegner hatten an 
diesem Tag keine Chance. Mit 
einem herausragendem 6:1; 
4:2; 5:0 und einem 4:0 wurde 

die starke Mannschaftsleis-
tung unterstrichen. Danke 
an die Trainer unserer F2 und 
Danke an die Fans, für so tolle 
Unterstützung! #FußballIst-
Teamsport#

Kader: Amaro K., Ben C., 
Emil B., Jonah W., Salome D., 
Théo S., Kian B.

Große Jugendfeuerwehrübung
in Erzhausen

Erzhausen (th). „Sporthalle 
brennt in voller Ausdeh-
nung“ – so war die Einsatz-
meldung für eine Übung des 
Löschbezirks 6 der Jugend-
feuerwehren aus Erzhausen, 
Weiterstadt, Griesheim und 
Darmstadt. Sie rückten mit 9 
Löschfahrzeugen und etwa 
100 Jugendlichen aus dem 

Bereitstellungsraum im Drei-
eichring zur Brandbekämp-
fung an. Sie bauten insgesamt 
27 Strahlrohre und unzählige 
Schlauchleitungen auf. Nach 
kurzer Zeit konnte „Feuer 
aus“ gemeldet werden. Im An-
schluss gab es im Feuerwehr-
haus in Erzhausen noch einen 
kleinen Imbiss zur Stärkung 

und der Übungseinsatz konn-
te erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die Feuerwehr Erz-
hausen bedankt sich bei allen 
Übungsteilnehmern, den 
Betreuern und allen, die die 
Übung möglich machten und 
natürlich bei den Zuschauern, 
unter anderem von der Erz-
häuser Kinderfeuerwehr.

Engagiertes Eingreifen der Jugendfeuerwehrkräfte rettete die Sporthalle vor dem (simulierten) 
Brand.

OGV Erzhausen

Start in das Kartoffeljahr 2025
Erzhausen (aks). Die zukünf-

tigen Vorschulkinder des 
evangelischen Kindergartens 
und die Heegbachwichtel  
starteten in das Kartoffeljahr 
2025. Adelheid Klaus, Mitglied 
des Vorstandes des Vereins für 
Obst-, Haus- und Kleingärten 
Erzhausen e.V. hatte die Bee-
te für die Kartoffelpflanzung 
im Garten „Am Möckelsee“ 
bereits vorbereitet. Erwar-
tungsvoll kamen die Kinder 
zur Pflanzaktion.

Auf die Frage, was man 
aus Kartoffel kochen kann, 
war bei den Kindern des 
evangelischen Kindergar-
tens der eindeutige Favorit 
Kartoffelpüree, während 
die Heegbachwichtel mit 
Kartoffelbrei, Pommes fri-
tes, Kartoffelpfannkuchen, 
Kartoffelsalat und Kartoffel-
kroketten vielseitiger waren. 
Nach kurzer Erklärung und 
Informationen zur Herkunft 
der Kartoffel wurden von 
den kleinen fleißigen Hän-
den die Kartoffeln in die Erde 
gelegt. Mit Hilfe eines 30cm
langen Hölzchen haben die 
Kinder das Pflanzgut im 
richtigen Abstand in die Fur-
che gesetzt. Mit den mitge-
brachten Schippchen wurde 
der Pflanzgraben mit Erde 
wieder zugefüllt. Nach geta-
ner Arbeit haben die Kinder 
noch als Durststiller Erzhäuser
Apfelsaft vom OGV erhalten. 

Nun sind wir alle gespannt, 
wann das erste Grün zu sehen 
ist und der nächste Arbeits-
schritt „Häufeln“ durchge-
führt werden kann.


